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Akten Papst Franziskus

Art. 1 Botschaft von Papst Franziskus  
 zur Feier des Weltfriedenstages am 1. Januar 2020

Der Frieden als Weg der Hoffnung: 
Dialog, Versöhnung und ökologische Umkehr

1. Der Frieden als Weg der Hoffnung angesichts der Hindernisse und der Prüfungen

Der Frieden ist ein kostbares Gut, er ist Gegenstand unserer Hoffnung, nach dem die ganze  
Menschheit strebt. Auf den Frieden zu hoffen ist eine menschliche Haltung, die eine existentielle 
Spannung beinhaltet, weshalb auch eine zuweilen mühsame Gegenwart »gelebt und angenom-
men werden [kann], wenn sie auf ein Ziel zuführt und wenn wir dieses Ziels gewiss sein können; 
wenn dies Ziel so groß ist, dass es die Anstrengung des Weges rechtfertigt«1. Auf diese Weise ist 
die Hoffnung die Tugend, die uns aufbrechen lässt, die uns die Flügel verleiht, um weiterzugehen, 
selbst dann, wenn die Hindernisse unüberwindlich scheinen.

Unsere menschliche Gemeinschaft trägt im Gedächtnis und am eigenen Fleisch die Zeichen der 
Kriege und Konflikte, die mit wachsender Zerstörungskraft aufeinander gefolgt sind und die nicht 
aufhören, vor allem die Ärmsten und die Schwächsten zu treffen. Selbst ganze Nationen haben 
Mühe, sich von den Fesseln der Ausbeutung und der Korruption zu befreien, welche Hass und 
Gewalt schüren. Auch heute noch bleiben vielen Männern und Frauen, Kindern und alten Men-
schen die Würde, die physische Unversehrtheit, die Freiheit einschließlich der Religionsfreiheit, 
die gemeinschaftliche Solidarität und die Hoffnung auf Zukunft versagt. Viele unschuldige Opfer 
müssen die Qual der Demütigung und des Ausgeschlossenseins, der Trauer und der Ungerech-
tigkeit ertragen, wenn nicht sogar Traumata, die von der systematischen Feindseligkeit gegen ihr 
Volk und ihre Angehörigen herrühren. 

Die schrecklichen Prüfungen nationaler und internationaler Konflikte, die oftmals durch erbar-
mungslose Gewalt verschlimmert werden, zeichnen Leib und Seele der Menschheit auf lange Zeit. 
Denn jeder Krieg entpuppt sich in Wirklichkeit als Brudermord, der das Projekt der Brüderlichkeit 
selbst zerstört, das der Berufung der Menschheitsfamilie eingeschrieben ist. 

Der Krieg beginnt, wie wir wissen, häufig mit einer Unduldsamkeit gegen die Verschiedenartigkeit 
des anderen, die das Verlangen nach Besitz und den Willen zur Vorherrschaft schürt. Sie entsteht 
im Herzen des Menschen aus Egoismus und Stolz sowie aus dem Hass, der dazu verleitet, zu 
zerstören, den anderen allein negativ zu sehen, ihn auszuschließen oder auszulöschen. Der Krieg 
speist sich aus einer Verkehrung der Beziehungen, aus hegemonialen Ambitionen, aus Macht-
missbrauch, aus der Angst vor dem anderen und vor der Verschiedenartigkeit, die für ein Hinder-
nis gehalten wird; und zugleich nährt der Krieg dies alles. 

Während meiner jüngsten Reise nach Japan hatte ich Gelegenheit, auf den offenbaren Wider-
spruch hinzuweisen, dass »unsere Welt in der abartigen Dichotomie [lebt], Stabilität und Frieden 
auf der Basis einer falschen, von einer Logik der Angst und des Misstrauens gestützten Sicherheit 
verteidigen und sichern zu wollen. Am Ende vergiftet sie die Beziehungen zwischen den Völkern 
und verhindert jeden möglichen Dialog. Der Frieden und die internationale Stabilität sind unver-
einbar mit jedwedem Versuch, sie auf der Angst gegenseitiger Zerstörung oder auf der Bedrohung 
einer gänzlichen Auslöschung aufzubauen; sie sind nur möglich im Anschluss an eine globale Ethik 
der Solidarität und Zusammenarbeit im Dienst an einer Zukunft, die von der Interdependenz und 
Mitverantwortlichkeit innerhalb der ganzen Menschheitsfamilie von heute und morgen gestaltet 
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wird.«2 

Jede Bedrohung nährt das Misstrauen und fördert den Rückzug auf die eigene Position. Misstrau-
en und Angst erhöhen die Brüchigkeit der Beziehungen und das Risiko der Gewalt; es handelt sich 
um einen Teufelskreis, der niemals zu einem Verhältnis des Friedens wird führen können. In die-
sem Sinne kann auch die nukleare Abschreckung nur eine trügerische Sicherheit schaffen. 

Daher dürfen wir uns nicht einbilden, dass wir die Stabilität in der Welt durch die Angst vor der 
Vernichtung aufrechterhalten können; ein solches höchst instabiles Gleichgewicht steht am Rande 
des nuklearen Abgrunds und ist in den Mauern der Gleichgültigkeit eingeschlossen, wo man so-
zioökonomische Entscheidungen trifft, die dazu führen, dass Mensch und Schöpfung dramatisch 
herabgewürdigt werden, anstatt dass man einander behütet.3 Wie also kann man einen Weg des 
Friedens und der gegenseitigen Anerkennung aufbauen? Wie die krankhafte Logik von Drohung 
und Angst durchbrechen? Wie die derzeit vorherrschende Dynamik des Misstrauens unterbinden?

Wir müssen eine echte Brüderlichkeit anstreben, die auf unserem gemeinsamen Ursprung in Gott 
gründet und im Dialog und im gegenseitigen Vertrauen gelebt wird. Der Wunsch nach Frieden 
ist tief in das Herz des Menschen eingeschrieben, und wir dürfen uns mit nichts Geringerem als 
diesem abfinden.

2. Der Frieden als Weg des Zuhörens auf der Grundlage der Erinnerung, der Solidarität und der 
Brüderlichkeit

Die Hibakusha, die Überlebenden der Atombombenangriffe von Hiroshima und Nagasaki, zählen 
zu denen, die das kollektive Bewusstsein lebendig erhalten. Sie bezeugen nämlich den nachfol-
genden Generationen das schreckliche Geschehen vom August 1945 und die unsäglichen Leiden, 
die bis heute daraus erwachsen sind. Auf diese Weise ruft ihr Zeugnis das Gedächtnis an die Opfer 
wach und bewahrt es, damit das menschliche Gewissen immer stärker werde gegenüber jedem 
Willen zur Vorherrschaft und zur Zerstörung: »Deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass die gegen-
wärtigen und künftigen Generationen die Erinnerung an das Geschehene verlieren; jene Erinne-
rung, die Garantie und Ansporn ist, um eine gerechtere und brüderlichere Welt zu erbauen.«4

Wie sie erbringen viele Menschen in allen Teilen der Welt den künftigen Generationen den un-
abdingbaren Dienst des Gedächtnisses. Dieses muss nicht nur deswegen bewahrt werden, damit 
die gleichen Fehler nicht wieder begangen werden oder die trügerischen Denkweisen der Vergan-
genheit erneut salonfähig werden, sondern auch deshalb, damit es als Frucht der Erfahrung für 
die gegenwärtigen und zukünftigen Friedensentscheidungen den Grund bilden und die Richtung 
vorgeben möge. 

Darüber hinaus ist das Gedächtnis der Horizont der Hoffnung: Oftmals kann im Dunkel der Kriege 
und der Konflikte die Erinnerung auch an eine kleine Geste der Solidarität, die man empfangen 
hat, zu mutigen und sogar heroischen Entscheidungen anregen, sie kann neue Energien in Bewe-
gung setzen und neue Hoffnung in den Einzelnen und den Gemeinschaften entzünden.

Einen Weg des Friedens zu eröffnen und festzulegen ist eine Herausforderung, die umso komple-
xer ist, je zahlreicher und widersprüchlicher die Interessen sind, die bei Beziehungen zwischen 
Personen, Gemeinschaften und Nationen im Spiel sind. Es tut vor allem not, an das moralische 
Gewissen und an den persönlichen und politischen Willen zu appellieren. Den Frieden erlangt 
man nämlich in der Tiefe des menschlichen Herzens und der politische Wille muss immer wieder 
gestärkt werden, um neue Prozesse zu eröffnen, die Personen und Gemeinschaften versöhnen 
und vereinen.

Die Welt braucht keine leeren Worte, sondern glaubwürdige Zeugen, „Handwerker des Friedens“, 
die offen für den Dialog sind, ohne dabei jemanden auszuschließen oder zu manipulieren. In der 
Tat kann man nicht wirklich zum Frieden gelangen, wenn es keinen überzeugten Dialog von Män-
nern und Frauen gibt, die über die verschiedenen Ideologien und Meinungen hinaus nach der 
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Wahrheit suchen. Der Frieden ist eine »immer wieder neu zu erfüllende Aufgabe«5, ein Weg, den 
wir gemeinsam gehen, indem wir auf das Gemeinwohl bedacht sind und uns dafür einsetzen, 
das gegebene Wort zu halten und das Recht zu achten. Im gegenseitigen Zuhören können auch 
die Kenntnis und die Wertschätzung des anderen so sehr wachsen, dass man im Feind das Antlitz 
eines Bruders erkennt. 

Der Friedensprozess ist also eine Aufgabe, die Zeit braucht. Er ist eine geduldige Arbeit der Suche 
nach Wahrheit und Gerechtigkeit, die das Gedächtnis an die Opfer ehrt und schrittweise eine 
gemeinsame Hoffnung eröffnet, die stärker ist als die Rache. In einem Rechtsstaat kann die De-
mokratie ein bedeutendes Paradigma dieses Prozesses sein, wenn sie auf Gerechtigkeit und auf 
dem Einsatz für den Schutz der Rechte aller in der beständigen Suche nach Wahrheit gründet, 
insbesondere, wenn sie schwach oder ausgegrenzt sind.6 Es geht um den sozialen Aufbau und um 
eine wachsende Ausgestaltung, in der jeder verantwortlich seinen Beitrag auf allen Ebenen der 
lokalen, nationalen und weltweiten Gemeinschaft beisteuert. 

So hob der heilige Paul VI. hervor: »Das zweifache Bestreben nach Erlangung der Gleichheit und 
Mitverantwortung hängt aber mit der Förderung eines demokratischen Gesellschaftsstils zusam-
men. […] Damit ist die Bedeutung jener Institution für das gesellschaftliche Leben genannt, durch 
die nicht nur die Kenntnis der persönlichen Rechte weitergegeben, sondern auch das ins Gedächt-
nis zurückgerufen wird, was mit ihnen notwendig zusammenhängt: die Anerkennung der Pflich-
ten, zu denen der eine dem anderen gegenüber gehalten ist. Bewusstsein und Wahrnehmung 
der damit verbundenen Aufgabe aber hängen vor allem wieder von der persönlichen Einstellung, 
von der geistigen Selbstzucht, von der Übernahme von Verantwortung und von der Einwilligung 
in Reglements ab, durch die sowohl für den Einzelnen als auch für einzelne Gruppen bestimmte 
Freiheitsgrenzen festgelegt werden.«7

Im Gegenteil, der Bruch zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft, die Zunahme sozialer Un-
gleichheit und die Ablehnung, die Mittel für eine ganzheitliche menschliche Entwicklung zu ge-
brauchen, gefährden die Verwirklichung des Gemeinwohls. Die geduldige Arbeit hingegen, die auf 
der Kraft des Wortes und der Wahrheit gründet, kann in den Personen die Fähigkeit zu Mitleid und 
kreativer Solidarität wiedererwecken. 

In unserer christlichen Erfahrung haben wir stets Christus vor Augen, der sein Leben zu unserer 
Versöhnung hingegeben hat (vgl. Röm 5,6-11). Die Kirche nimmt an der Suche nach einer gerech-
ten Ordnung auf umfassende Weise teil, indem sie dem Gemeinwohl dient und durch die Weiter-
gabe der christlichen Werte, durch moralische Unterweisung und ihr soziales und erzieherisches 
Wirken die Hoffnung auf Frieden nährt.

3. Der Frieden als Weg der Versöhnung in geschwisterlicher Gemeinschaft

Die Bibel ruft – besonders durch das Wort der Propheten – die Gewissen und die Völker zum 
Bund Gottes mit den Menschen. Es geht darum, den Wunsch aufzugeben, über die anderen zu 
herrschen, und zu lernen, einander als Menschen, als Kinder Gottes, als Brüder und Schwestern 
anzusehen. Der andere darf niemals auf das reduziert werden, was er sagen oder machen konnte, 
sondern muss im Hinblick auf die Verheißung, die er in sich trägt, geachtet werden. Nur wenn der 
Weg der Achtung gewählt wird, kann man die Spirale der Rache aufbrechen und den Weg der 
Hoffnung beschreiten.

Hier leitet uns der Abschnitt aus dem Evangelium, der das folgende Gespräch zwischen Petrus und 
Jesus wiedergibt: » „Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sün-
digt? Bis zu siebenmal?“ Jesus sagte zu ihm: „Ich sage dir nicht: Bis zu siebenmal, sondern bis zu 
siebzigmal siebenmal“ « (Mt 18,21-22). Dieser Weg der Versöhnung ruft uns auf, tief in unserem 
Herzen die Kraft zur Vergebung zu finden sowie die Fähigkeit, uns als Brüder und Schwestern zu 
erkennen. Wenn wir in der Vergebung zu leben lernen, dann wächst unsere Fähigkeit, Frauen und 
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Männer des Friedens zu werden. 

Was für den Frieden im sozialen Bereich zutrifft, das stimmt auch im politischen und wirtschaftli-
chen Bereich, weil die Frage des Friedens alle Dimensionen des gemeinschaftlichen Lebens durch-
dringt: Es wird nie einen wahren Frieden geben, wenn wir nicht in der Lage sind, ein gerechteres 
Wirtschaftssystem aufzubauen. So schrieb vor zehn Jahren Benedikt XVI. in der Enzyklika Caritas 
in veritate: »Die Überwindung der Unterentwicklung erfordert ein Eingreifen nicht nur zur Verbes-
serung der auf Gütertausch beruhenden Transaktionen, nicht nur im Bereich der Leistungen der 
öffentlichen Hilfseinrichtungen, sondern vor allem eine fortschreitende Offenheit auf weltweiter 
Ebene für wirtschaftliche Tätigkeiten, die sich durch einen Anteil von Unentgeltlichkeit und Ge-
meinschaft auszeichnen« (Nr. 39). 

4. Der Frieden als Weg der ökologischen Umkehr

»Wenn ein falsches Verständnis unserer eigenen Grundsätze uns auch manchmal dazu geführt 
hat, die schlechte Behandlung der Natur oder die despotische Herrschaft des Menschen über 
die Schöpfung oder die Kriege, die Ungerechtigkeit und die Gewalt zu rechtfertigen, können wir 
Glaubenden erkennen, dass wir auf diese Weise dem Schatz an Weisheit, den wir hätten hüten 
müssen, untreu gewesen sind.«8

Angesichts der Folgen unserer Feindseligkeit den anderen gegenüber und der Auswirkungen der 
fehlenden Achtung für das gemeinsame Haus und der missbräuchlichen Ausbeutung der natürli-
chen Ressourcen – einzig als Mittel für schnellen Profit heute gesehen, ohne auf die Gemeinschaf-
ten vor Ort, das Gemeinwohl und die Natur zu achten – brauchen wir eine ökologische Umkehr. 

Die kürzlich stattgefundene Amazonien-Synode drängt uns, wieder neu zu einer friedlichen Bezie-
hung zwischen den Gemeinschaften und der Erde, zwischen der Gegenwart und dem Gedächtnis, 
zwischen Erfahrungen und Hoffnungen aufzurufen.

Dieser Weg der Versöhnung bedeutet auch, die Welt zu hören und zu betrachten, die uns von 
Gott geschenkt wurde, damit wir sie zu unserem gemeinsamen Haus machen. Die natürlichen 
Ressourcen, die vielen Formen des Lebens und die Erde selbst wurden uns nämlich anvertraut, 
damit sie unter verantwortlicher und tätiger Mitwirkung eines jeden auch für die künftigen Gene-
rationen „bearbeitet und gehütet“ würden (vgl. Gen 2,15). Ferner brauchen wir einen Wandel der 
Überzeugungen und des Blicks, der uns offener macht für die Begegnung mit dem anderen und 
für die Annahme des Geschenks der Schöpfung, die die Schönheit und Weisheit ihres Schöpfers 
widerspiegelt.

Daraus entspringen insbesondere solide Beweggründe und eine neue Art und Weise, wie wir das 
gemeinsame Haus bewohnen und in unserer Verschiedenheit füreinander da sein sollen, wie wir 
das empfangene und gemeinsame Leben führen und achten sollen, wie wir uns um die Voraus-
setzungen und Modelle einer Gesellschaft, welche die Blüte und den Verbleib des Lebens in der 
Zukunft sichern, kümmern sollen und wie wir das Gemeinwohl der ganzen Menschheitsfamilie 
fördern sollen. 

Die ökologische Umkehr, zu der wir aufrufen, führt uns also zu einem neuen Blick auf das Leben. 
Dabei betrachten wir die Freigebigkeit des Schöpfers, der uns die Erde geschenkt hat und zur fro-
hen Genügsamkeit des Teilens mahnt. Eine solche Umkehr ist ganzheitlich zu verstehen, als eine 
Veränderung unserer Beziehungen zu unseren Schwestern und Brüdern, zu den anderen Lebewe-
sen, zur Schöpfung in ihrer so reichen Vielfalt und zum Schöpfer, dem Urgrund allen Lebens. Für 
Christen heißt dies, dass sie verlangt, »alles, was ihnen aus ihrer Begegnung mit Jesus Christus 
erwachsen ist, in ihren Beziehungen zu der Welt, die sie umgibt, zur Blüte zu bringen«9.

5. Man erlangt so viel, wie man erhofft10

Der Weg der Versöhnung erfordert Geduld und Vertrauen. Man erhält keinen Frieden, wenn man 
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ihn nicht erhofft. 

Es geht vor allem darum, an die Möglichkeit des Friedens zu glauben, zu glauben, dass der andere 
ebenso wie wir Frieden braucht. Darin kann uns die Liebe Gottes zu einem jeden von uns inspirie-
ren, die eine befreiende, uneingeschränkte, unentgeltliche und unermüdliche Liebe ist.

Die Angst ist oft Quelle von Konflikten. Es ist daher wichtig, dass wir unsere menschliche Furcht 
überwinden und uns zugleich vor dem als bedürftige Kinder erkennen, der uns wie der Vater des 
verlorenen Sohns liebt und erwartet (vgl. Lk 15,11-24). Die Kultur der Begegnung zwischen Brü-
dern und Schwestern bricht mit der Kultur der Bedrohung. Sie macht aus jeder Begegnung eine 
Möglichkeit und eine Gabe der freigebigen Liebe Gottes. Sie leitet uns, die Grenzen unserer engen 
Horizonte zu überschreiten, um immer bestrebt zu sein, die Brüderlichkeit aller Menschen als 
Söhne und Töchter des einen himmlischen Vaters zu leben. 

Für die Jünger Christi wird dieser Weg auch vom Sakrament der Versöhnung getragen, das der 
Herr zur Vergebung der Sünden der Getauften geschenkt hat. Dieses Sakrament der Kirche, das 
die Menschen und Gemeinschaften erneuert, ruft dazu auf, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten, 
der »alles im Himmel und auf Erden« versöhnt hat und »der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch 
sein Blut« (Kol 1,20). Dieses Sakrament verlangt zudem, jede Gewalt in Gedanken, Worten und 
Werken sowohl gegen den Nächsten als auch gegen die Schöpfung abzulegen.

Die Gnade Gottes des Vaters wird als bedingungslose Liebe geschenkt. Wenn wir in Christus seine 
Vergebung empfangen haben, können wir uns auf den Weg machen, um diese Vergebung den 
Männern und Frauen unserer Zeit anzubieten. Tag für Tag gibt uns der Heilige Geist Haltungen und 
Worte ein, damit wir zu „Handwerkern“ der Gerechtigkeit und des Friedens werden.

Möge der Gott des Friedens uns segnen und uns zu Hilfe kommen.

Möge Maria, die Mutter des Friedensfürsten und die Mutter aller Völker der Erde, uns Schritt für 
Schritt auf dem Weg der Versöhnung begleiten und unterstützen.

Möge jeder Mensch in dieser Welt ein friedliches Dasein finden und die Verheißung von Liebe und 
Leben, die er in sich trägt, vollkommen entfalten.

Aus dem Vatikan, am 8. Dezember 2019

1 Benedikt XVI., Enzyklika Spe salvi (30. November 2007), 1.
2 Botschaft über Atomwaffen, Nagasaki, Atomic Bomb Hypocenter Park, 24. November 2019.
3 Vgl. Predigt in Lampedusa, 8. Juli 2013. 
4 Friedensansprache, Hiroshima, Friedensdenkmal, 24. November 2019.
5 Zweites Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution Gaudium et spes, 78.
6 Vgl. Benedikt XVI., Ansprache an die Mitglieder der italienischen christlichen Arbeiterverbände,  
27. Januar 2006.
7 Apostolisches Schreiben Octogesima adveniens (14. Mai 1971), 24.
8 Enzyklika Laudato si’ (24. Mai 2015), 200.
9 Ebd., 217.

10 Vgl. hl. Johannes vom Kreuz, Die dunkle Nacht, II, 21, 8.
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Erlasse des Bischofs

Art. 2 Rahmenordnung 
 Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 
 schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz

Präambel

Die Verantwortung für die Prävention gegen sexualisierte Gewalt obliegt dem Bischof als Teil sei-
ner Hirtensorge. 

Die Prävention ist integraler Bestandteil der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so-
wie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel der katholischen Kirche und ihrer Caritas ist 
es, allen Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Geiste 
des Evangeliums und auf der Basis des christlichen Menschenbildes einen sicheren Lern- und Le-
bensraum zu bieten. 

In diesem Lern- und Lebensraum müssen menschliche und geistliche Entwicklung gefördert sowie 
Würde und Integrität geachtet werden. Dabei soll vor Gewalt, insbesondere vor sexualisierter 
Gewalt geschützt werden.

Auch psychische und physische Grenzverletzungen sind zu vermeiden. 

Prävention als Grundprinzip professionellen Handelns trägt bei Kindern, Jugendlichen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen dazu bei, dass sie in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortli-
chen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gestärkt werden. Dabei ist die Sexua-
lität als ein Bereich des menschlichen Lebens zu würdigen: „Gott selbst hat die Geschlechtlichkeit 
erschaffen, die ein wunderbares Geschenk für seine Geschöpfe ist.“1

In allen pädagogischen Einrichtungen soll eine Sexualpädagogik vermittelt werden, die Selbstbe-
stimmung und Selbstschutz stärkt.

Unterschiedliche Bedarfs- und Gefährdungslagen müssen bei allen Präventionsmaßnahmen ange-
messen berücksichtigt werden.

Ziel von Prävention in Diözesen, Ordensgemeinschaften, neuen Geistlichen Gemeinschaften, 
kirchlichen Bewegungen und Initiativen sowie in kirchlichen und caritativen Institutionen und Ver-
bänden ist es, eine Kultur des achtsamen Miteinanders zu praktizieren und weiter zu entwickeln.

Diese Rahmenordnung richtet sich an alle, die im Geltungsbereich der Deutschen Bischofskonfe-
renz für das Wohl und den Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen Verantwortung und Sorge tragen. 

Das Ziel dieser Rahmenordnung ist eine abgestimmte Vorgehensweise im Geltungsbereich der 
Deutschen Bischofskonferenz. 

Sie ist Grundlage für weitere diözesane Regelungen. 

Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sollen von 
der Diözese nur dann als förderungswürdig anerkannt werden, wenn sie sich zur Anwendung der 
Rahmenordnung oder der jeweiligen diözesanen Präventionsregelungen verpflichtet haben.

Sonstige Rechtsträger sollen von der Diözese nur dann als förderungswürdig anerkannt werden, 
wenn sie sich zur Anwendung der Rahmenordnung oder der jeweiligen diözesanen Ausführungs-
bestimmungen verpflichtet haben.
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1. Begriffsbestimmungen

1.1 Prävention im Sinne dieser Ordnung meint alle Maßnahmen, die vorbeugend (primär), be-
gleitend (sekundär) und nachsorgend (tertiär) gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugend-
lichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen ergriffen werden. Sie richtet sich an Be-
troffene, an die Einrichtungen mit ihren Verantwortlichen, in denen mit Kindern, Jugendlichen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen gearbeitet wird, und auch an Beschuldigte/
Täter.

1.2 Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser Ordnung sind insbesondere

• Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,

• Ordensangehörige,

• Kirchenbeamte,

• Arbeitnehmer,

• zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,

• nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in 
vergleichbaren Diensten tätige Personen sowie Praktikanten, 

• Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunternehmen angestellte Arbeitnehmer.

Für Beschäftigte im kirchlichen Dienst entfaltet diese Rahmenordnung, soweit sie das Arbeits-
verhältnis berührt, nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie von den zuständigen arbeitsrecht-
lichen Kommissionen im Sinne des Artikel 7 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse beschlossen worden ist.

Für ehrenamtlich tätige Personen und Mandatsträger im kirchlichen Bereich gilt diese Rahmen- 
ordnung entsprechend.

1.3 Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne dieser Rahmenordnung umfasst sowohl strafbare 
als auch nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen.

Die Rahmenordnung berücksichtigt dabei die Bestimmungen des kirchlichen und des staatli-
chen Rechts und bezieht sich somit 

• sowohl auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches (StGB) sowie wei-
tere sexualbezogene Straftaten

• als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung mit Art. 6 § 1 SST, nach can. 1387 
CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach  Art 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit 
can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Minderjährigen oder an Personen, deren Vernunftgebrauch 
habituell eingeschränkt ist, begangen werden

• und auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VELM2. 

• Zusätzlich findet sie unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls Anwendung 
auf Handlungen unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieheri-
schen sowie im betreuenden, beratenden oder pflegenden Umgang mit Kindern, Jugend-
lichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen eine sexualbezogene Grenzverlet-
zung oder einen sonstigen sexuellen Übergriff darstellen. 

Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen (innerhalb und außerhalb des kirchlichen 
Dienstes) mit sexuellem Bezug gegenüber Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder gegen deren 
ausdrücklichen Willen erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, Durch-
führung und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.
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1.4 Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sind Schutzbefohlene im Sinne des § 225, Abs. 1 
des StGB3.

Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte im kirchlichen Dienst eine besondere Verant-
wortung, entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut anvertraut sind oder weil bei ihnen allein 
aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit eine besondere Gefährdung im Sinne dieser Rah-
menordnung besteht. 

Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die einem besonderen Macht und/oder Ab-
hängigkeitsverhältnis unterworfen sind. 

Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann auch im seelsorglichen 
Kontext gegeben sein oder entstehen.

2. Grundsätzliche Anforderungen an Präventionsarbeit

Die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt müssen transparent, nach-
vollziehbar, kontrollierbar und evaluierbar sein.

Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnahmen zur Prävention erfolgt partizipativ in Zusam-
menarbeit mit allen hierfür relevanten Personen und Gruppen. Dazu gehören insbesondere auch 
die Kinder, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen selbst.

Die Erfahrungen von Betroffenen werden dabei besonders berücksichtigt.

3. Institutionelles Schutzkonzept

Auf der Basis einer Schutz- und Risikoanalyse trägt der Rechtsträger die Verantwortung für die 
Entwicklung von institutionellen Schutzkonzepten innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs. Diese 
sind regelmäßig – spätestens alle fünf Jahre – zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Schutzkonzepte in Einrichtungen und Diensten werden in Abstimmung mit der diözesanen Koor-
dinationsstelle ausgestaltet (siehe Ziff. 4).

Alle Bausteine eines institutionellen Schutzkonzeptes sind zielgruppengerecht und lebensweltori-
entiert zu konzipieren.

3.1 Personalauswahl und -entwicklung

Die Personalverantwortlichen thematisieren die Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Vor-
stellungsgespräch, während der Einarbeitungszeit sowie in regelmäßigen Gesprächen mit den 
Beschäftigten im kirchlichen Dienst.

3.1.1 Erweitertes Führungszeugnis

Beschäftigte im kirchlichen Dienst müssen, entsprechend den gesetzlichen dienst- und ar-
beitsrechtlichen Regelungen, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Eine Pflicht zur 
Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses für ehrenamtlich Tätige besteht, soweit es 
die gesetzlichen Regelungen bestimmen.

Diese Einsichtnahme ist dauerhaft zu dokumentieren.

3.1.2 Selbstauskunftserklärung

Je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen bzw. nach Aufgabe und Einsatz wird von den Verantwortli-
chen geprüft, ob eine Selbstauskunftserklärung vorzulegen und zu dokumentieren ist. Die-
se enthält Angaben, ob die einzustellende Person wegen einer Straftat nach §72a Abs. 1 
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SGB VIII verurteilt worden ist und ob insoweit ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsver-
fahren gegen sie eingeleitet worden ist. Darüber hinaus ist die Verpflichtung enthalten, bei 
Einleitung eines solchen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens dem Rechtsträger 
hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen.

3.1.3 Dritte

Bei der Vereinbarung von Dienstleistungen durch externe Personen oder Firmen oder 
wenn solchen externen Personen oder Firmen kirchliche Räume überlassen werden, sind 
diese Regelungen analog anzuwenden.

3.1.4 Aus- und Fortbildung

In allen Fällen, in denen die Diözese die Aus- und Fortbildung von Beschäftigten im kirchli-
chen Dienst selbst oder mit- verantwortet, besteht die Verpflichtung, die Themenfelder der 
Prävention verbindlich zu regeln.

3.2 Verhaltenskodex 

Ein Verhaltenskodex ist im jeweiligen Arbeitsbereich zu erstellen. 

Dieser regelt für den jeweiligen Arbeitsbereich ein fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis 
und einen respektvollen Umgang mit Kindern, Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen.

Der jeweilige Verhaltenskodex ist von allen Beschäftigten im kirchlichen Dienst durch Unter-
zeichnung anzuerkennen.

Die Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung zum Verhaltenskodex ist verbindliche Voraus-
setzung für eine Anstellung, Weiterbeschäftigung sowie auch für eine Beauftragung zu einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit.

Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex vom Rechtsträger in geeigneter Weise zu veröffentli-
chen.

3.3 Dienstanweisungen und hausinterne Regelungen

Um das Wohl und den Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie der schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen zu sichern, muss der Rechtsträger alle erforderlichen Normen, Dienstanwei-
sungen und hausinterne Regelungen verbindlich erlassen.

Soll der Verhaltenskodex arbeitsrechtliche Verbindlichkeit erhalten, muss der Rechtsträger ihn 
als Dienstanweisung erlassen.

Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind hierbei zu beachten.

3.4 Vorgehensweise im Verdachts- oder Beschwerdefall4

Jeder Rechtsträger beschreibt im Rahmen des institutionellen Schutzkonzepts die Vorgehens-
weise im Verdachts- oder Beschwerdefall. Dazu gehören interne und externe Beratungsmög-
lichkeiten und Melde- und Beschwerdewege. Diese müssen in geeigneter Weise bekannt ge-
macht werden.

Im institutionellen Schutzkonzept sind Maßnahmen zu beschreiben, wie nach einem aufgetre-
tenen Verdacht oder konkreten Vorfall die Unterstützung im jeweiligen System aussehen soll. 

Personen mit Kontakt zu Betroffenen oder Kontakt zu Beschuldigten bzw. Tätern erhalten kon-
tinuierlich Supervision.

3.5 Qualitätsmanagement

Der Rechtsträger hat die Verantwortung dafür, dass Maßnahmen zur Prävention als Teil seines 
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Qualitätsmanagements implementiert, kontrolliert, evaluiert und weiterentwickelt werden.

Für jede Einrichtung, für jeden Verband oder für den Zusammenschluss mehrerer kleiner Ein-
richtungen muss eine für Präventionsfragen geschulte Person zur Verfügung stehen, die bei der 
Umsetzung des institutionellen Schutzkonzepts beraten und unterstützen kann.

Als Teil einer nachhaltigen Präventionsarbeit ist im Rahmen der Auswertung eines Verdachts 
oder Vorfalls das Schutzkonzept auf erforderliche Anpassungen zu überprüfen.

3.6 Präventionsschulungen

Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst, die mit Kindern, Jugendlichen oder schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen arbeiten, werden zu Fragen der Prävention gegen sexualisierte Ge-
walt geschult. Alle anderen Beschäftigten im kirchlichen Dienst sind regelmäßig auf die Bedeu-
tung der Prävention gegen sexualisierte Gewalt hinzuweisen.

Prävention gegen sexualisierte Gewalt erfordert Grundkenntnisse und weiterführende Kompe-
tenzen insbesondere zu Fragen von

• angemessener Nähe und Distanz,

• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,

• eigener emotionaler und sozialer Kompetenz,

• Psychodynamiken Betroffener,

• Strategien von Tätern,

• (digitalen) Medien als Schutz- und Gefahrenraum / Medienkompetenz,

• Dynamiken in Institutionen mit asymmetrischen Machtbeziehungen sowie begünstigen-
den institutionellen Strukturen,

• Straftatbeständen und kriminologischen Ansätzen sowie weiteren einschlägigen rechtli-
chen Bestimmungen,

• notwendigen und angemessenen Hilfen für Betroffene, ihr Umfeld und die betroffenen 
Institutionen,

• sexualisierter Gewalt von Kindern, Jugendlichen (Peer Gewalt) und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen an anderen Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen,

• Schnittstellenthemen wie z. B. Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung sowie geschlechter- 
und kultursensible Bildung,

• regionalen fachlichen Vernetzungsmöglichkeiten mit dem Ziel eigener Vernetzung.

Schulungen sind zielgruppengerecht hinsichtlich Zielformulierung, Inhalten, Methoden und 
Umfang zu differenzieren.

Personen in Leitungsfunktionen werden zusätzlich zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung bei 
der (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung des Institutionellen Schutzkonzeptes geschult.

Dabei stehen das Kindeswohl, die Rechte und der Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Mittelpunkt. Schwerpunkte bilden dabei Maß-
nahmen, die sowohl Straftaten als auch Formen sexualisierter Gewalt unterhalb der Schwelle 
der Strafbarkeit erschweren oder verhindern.

3.7 Weitere Präventionsarbeit des Rechtsträgers

Jeder Rechtsträger hat darüber hinaus geeignete Maßnahmen zur Stärkung von Kindern, Ju-
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gendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu entwickeln. Dazu gehört auch 
die Einbeziehung des Umfelds zum Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt (Eltern bzw. 
Personensorgeberechtigte, Angehörige und gesetzliche Betreuungen).

4. Koordinationsstelle

4.1 Der Bischof unterhält eine diözesane Koordinationsstelle zur Unterstützung, Vernetzung 
und Steuerung der Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Er benennt zur Leitung eine oder 
mehrere qualifizierte Person/en als Präventionsbeauftragte. Sie berichten der Bistumsleitung 
regelmäßig über die Entwicklung der Präventionsarbeit.

4.2 Der Bischof kann mit anderen (Erz-)Bischöfen eine interdiözesane Koordinationsstelle ein-
richten.

4.3 Sofern Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts eigene Präventionsbeauftragte ernannt 
haben, arbeiten die diözesanen Präventionsbeauftragten mit diesen zusammen.

4.4 Die diözesane Koordinationsstelle hat insbesondere folgende Aufgaben:

• Einbindung von Betroffenen gemäß Ziff. 2,

• Beratung der kirchlichen Rechtsträger bei der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung 
von institutionellen Schutzkonzepten, 

• Fachliche Prüfung der Schutzkonzepte der kirchlichen Rechtsträger,

• Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen (gem. Ziff. 3.6),

• Sicherstellung der Qualifizierung und Information der für Präventionsfragen geschulten 
Person (gem. Ziff. 3.5.),

• Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und außerhalb der Diözese sowie zu den Ansprech-
personen für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs gemäß der Ordnung für den Umgang 
mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst,

• Vernetzung mit kirchlichen und nicht-kirchlichen Fachberatungsstellen gegen sexualisierte 
Gewalt,

• Evaluation und Weiterentwicklung von verbindlichen Qualitätsstandards, 

• Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, 

• Fachberatung bei der Planung und Durchführung von Präventionsprojekten, 

• Vermittlung von Fachreferenten, 

• Entwicklung von Präventionsmaterialien und -projekten sowie Information über Präventi-
onsmaterialien und -projekte, 

• Öffentlichkeitsarbeit.

5. Datenschutz

5.1 Soweit diese Rahmenordnung sowie zur Ergänzung und Konkretisierung durch den Diö-
zesanbischof erlassene Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten einschließlich deren 
Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften des Gesetzes über den Kirchli-
chen Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der 
katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO) vor, sofern sie deren Datenschutzniveau 
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nicht unterschreiten. Im Übrigen gelten das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG), 
die zu seiner Durchführung erlassene Ordnung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung 
(KAO).

5.2 Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen richten sich nach den jeweiligen Vor-
schriften über die Aufbewahrungsfristen für Personalakten, Voruntersuchungsakten etc. Für 
die Zeit der Aufbewahrung sind die Unterlagen vor unbefugten Zugriffen in besonderem Maße 
zu sichern. 

Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivierung von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirchliche 
Archivordnung (KAO) anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen die nach dem KDG oder 
anderen kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften erforderlichen Löschungen, wenn die 
Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des Betroffenen oder dritter nicht beein-
trächtigt werden.

6. Ausführungsbestimmungen

Ausführungsbestimmungen zu dieser Ordnung erlässt der Ortsordinarius.

7. Inkrafttreten

Die vorstehende Rahmenordnung ersetzt Regelungen, die aufgrund der Rahmenordnung vom 26. 
August 2013 erlassen worden sind. Sie tritt zum 01.01.2020 in Kraft und ist in regelmäßigen Ab-
ständen, spätestens alle fünf Jahre, auf die Notwendigkeit von Anpassungen zu überprüfen. 

Münster, 28. November 2019

L.S.

Für das Bistum Münster
† Dr. Felix Genn

Bischof von Münster

VZ: 239259/2019

1 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Amoris laetitia vom 19. März 2016, Nr. 150.
2 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio datae Vos estis lux mundi(VELM) vom 7. 
Mai 2019.
3 Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose 
Person, die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand angehört, 3. von dem 
Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). [StGB § 225 Abs. 1]
4 Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfe-
bedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst ist hier zu 
beachten.
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Art. 3 Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger 
 und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker 
 und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst

A. Einführung

Präambel

In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde und Integrität Minderjähriger und schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener haben sich die deutschen Bischöfe auf die folgende Ordnung ver-
ständigt. Sie entwickeln damit die Leitlinien von 2002, 2010 und 2013 fort und berücksichtigen die 
Vorgaben, die die Kongregation für die Glaubenslehre in ihrem Rundschreiben an die Bischofskon-
ferenzen vom 3. Mai 2011 gemacht hat.1

Diese Ordnung gewährleistet ein einheitliches und rechtssicheres Vorgehen im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz. 

Das Leid der von sexuellem Missbrauch Betroffenen wird anerkannt. Betroffene haben Anspruch 
auf besondere Aufmerksamkeit und Hilfe. 

Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt geschützt werden. Betroffene und ihre Angehörigen 
sowie Nahestehende und Hinterbliebene sind bei der Aufarbeitung von Missbrauchserfahrungen 
zu unterstützen und zu begleiten. Sexueller Missbrauch, vor allem an Minderjährigen sowie an 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, ist ein Verbrechen.2

Gerade wenn Beschäftigte im kirchlichen Dienst solche Taten begehen3, erschüttert dies nicht 
selten bei den Betroffenen und ihren Angehörigen sowie Nahestehenden und Hinterbliebenen 
das Grundvertrauen in die Menschen und in Gott. Darüber hinaus besteht die Gefahr schwerer 
psychischer Schädigungen. Es ist die Pflicht der Täter4, sich ihrer Verantwortung und den Konse-
quenzen ihrer Tat zu stellen.5

Grundsätzliches

1. Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser Ordnung sind insbesondere

• Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,

• Ordensangehörige,

• Kirchenbeamte,

• Arbeitnehmer,

• zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,

• nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz 
oder in vergleichbaren Diensten tätige Personen sowie Praktikanten, 

• Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunternehmen angestellte Arbeitnehmer.

Für Bischöfe und Kardinäle sowie für andere Kleriker, die vorübergehend eine Diözese 
leiten oder geleitet haben, gelten für während der Amtszeit begangene Taten besondere 
Bestimmungen sowohl hinsichtlich des Umgangs mit Verdachtsfällen auf sexuellen Miss-
brauch als auch hinsichtlich Handlungen und Unterlassungen, die darauf gerichtet sind, die 
staatlichen oder kirchenrechtlichen Untersuchungen verwaltungsmäßiger oder strafrecht-
licher Natur gegenüber einem Kleriker oder einer Ordensperson bezüglich Vergehen des 
sexuellen Missbrauchs zu beeinflussen oder zu umgehen.6

Für Arbeitnehmer im kirchlichen Dienst entfaltet diese Ordnung, soweit sie das Arbeitsver-
hältnis berührt, nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie von den zuständigen arbeitsrecht-
lichen Kommissionen im Sinne des Artikel 7 Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
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Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse beschlossen worden ist.

Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sol-
len von der (Erz-)Diözese und vom Verband der Diözesen Deutschlands nur dann als förde-
rungswürdig anerkannt werden, wenn sie entweder diese Ordnung verbindlich in ihr Sta-
tut übernommen haben oder wenn sie gleichwertige eigene Regelungen für den Umgang 
mit sexuellem Missbrauch erlassen haben. Die Änderung des Statuts bzw. die Vorlage von 
gleichwertigen eigenen Regelungen hat bis spätestens zum 30.06.2021 zu erfolgen. Die 
Gleichwertigkeit wird durch die Deutsche Bischofskonferenz festgestellt. 

2. Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen sowohl des kirchlichen wie auch des staat-
lichen Rechts. Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne dieser Ordnung umfasst sowohl 
strafbare als auch nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und Grenzverletzungen.

Die Ordnung bezieht sich somit

a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches 
(StGB) sowie weitere sexualbezogene Straftaten,

b) auf Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung mit Art. 6 § 1 SST7, nach can. 
1387 CIC in Verbindung mit Art. 4 §  1 n. 4 SST wie auch nach Art 4 § 1 n. 1 SST in Ver-
bindung mit can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Minderjährigen oder an Personen, deren 
Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist, begangen werden,

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VELM, 

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls auf Handlungen unter-
halb der Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie im be-
treuenden, beratenden oder pflegenden Umgang mit Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen eine sexualbezogene Grenzverletzung oder einen sonsti-
gen sexuellen Übergriff darstellen.

Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen (innerhalb oder außerhalb des kirchlichen 
Dienstes) mit sexuellem Bezug gegenüber Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder gegen de-
ren ausdrücklichen Willen erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, 
Durchführung und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt.

Alle Verantwortlichen haben beim Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs im Sinne die-
ser Ordnung sowohl die kirchlichen als auch die staatlichen Rechtsvorschriften zu beach-
ten. Dabei können sich unterschiedliche Betrachtungsweisen und Bewertungen ergeben 
(zum Beispiel bzgl. des Kreises der betroffenen Personen, des Alters des Betroffenen, der 
Verjährungsfrist).

Maßgeblich für das kirchliche Vorgehen sind die zum Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns 
geltenden Verfahrensregeln, unabhängig davon, wie lange der sexuelle Missbrauch zurück-
liegt.

3. Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne dieser Ordnung sind Schutzbefohlene 
im Sinne des § 225 Abs. 1 StGB8. Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte im kirch-
lichen Dienst eine besondere Verantwortung, entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut 
anvertraut sind oder weil bei ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit 
eine besondere Gefährdung im Sinne dieser Ordnung besteht.

Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die einem besonderen Macht- und/oder 
Abhängigkeitsverhältnis unterworfen sind. Ein solches besonderes Macht- und/oder Ab-
hängigkeitsverhältnis kann auch im seelsorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen.
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B. Zuständigkeiten

Ansprechpersonen und Einrichtung eines Beraterstabs

4. Der Diözesanbischof beauftragt fachlich qualifizierte und persönlich geeignete Personen 
als Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen sowie 
an schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen durch Beschäftigte im kirchlichen Dienst. 

Die Beauftragung erfolgt für maximal drei Jahre und kann wiederholt werden.

Es sollen mindestens zwei Personen, sowohl eine Frau als auch ein Mann benannt werden.

Darüber hinaus soll mindestens eine nichtkirchliche Fachberatungsstelle als unabhängige 
Anlaufstelle benannt werden.

5. Die beauftragten Ansprechpersonen sind von Weisungen unabhängig. Sie dürfen nicht in 
einem weisungsgebundenen  Beschäftigungsverhältnis zum Diözesanbischof stehen.

6. Name, Kontaktdaten und Beruf der beauftragten Ansprechpersonen sowie die unabhängi-
gen externen Anlaufstellen werden auf geeignete Weise bekannt gemacht, mindestens im 
Amtsblatt und auf der Internetseite der (Erz-)Diözese.

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fragen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener einen ständigen Berater-
stab ein.

Diesem gehören an: die beauftragten Ansprechpersonen, der diözesane Präventionsbeauf-
tragte und Personen mit psychiatrisch-psychotherapeutischem, pastoralem, juristischem9 

sowie kirchenrechtlichem Sachverstand und fundierter fachlicher Erfahrung und Kompe-
tenz in der Arbeit mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs.

Dem Beraterstab sollen auch von sexuellem Missbrauch Betroffene angehören. Ihm kön-
nen auch Personen angehören, die im kirchlichen Dienst beschäftigt sind.

Darüber hinaus ist eine externe Fachberatung hinzuzuziehen.

Im Einzelfall können weitere fachlich geeignete Personen hinzugezogen werden. 

8. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam einen interdiözesanen Beraterstab einrich-
ten.

9. Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt unberührt.

Entgegennahme von Hinweisen und Information des Ordinarius

10. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Min-
derjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Sinne dieser Ordnung ent-
gegen.

11. Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst haben unverzüglich die zuständige Person der Lei-
tungsebene der Institution, bei der sie beschäftigt sind, oder die beauftragten Ansprech-
personen über einen Verdacht auf Handlungen im Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung, der 
ihnen im dienstlichen Kontext zur Kenntnis gelangt ist, zu informieren.

Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden Ermittlungs-
verfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext Kenntnis erlangen.

Wurde die Person der Leitungsebene informiert, gibt diese die Information unverzüglich an 
die beauftragte Ansprechperson weiter.

Wenn Gefahr für Leib und Leben droht oder wenn weitere Betroffene tangiert sein könn-
ten, besteht im Rahmen von seelsorglichen Gesprächen unter Wahrung der Bestimmungen 
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über das Beichtgeheimnis (vgl. cann. 983 und 984 CIC10) die Pflicht zur Weiterleitung an die 
zuständige Person der Leitungsebene oder eine der beauftragten Ansprechpersonen. Hier-
bei sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu beachten. Etwaige staatliche oder kirchliche 
Verschwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten gegenüber kirchlichen oder staatli-
chen Stellen (z.B. (Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht) sowie gegenüber Dienstvorgesetzten 
bleiben hiervon unberührt.

12. Anonyme Hinweise oder Gerüchte sind dann zu beachten, wenn sie tatsächliche Anhalts-
punkte für Ermittlungen enthalten.

13. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte Per-
son beschäftigt ist, wird unabhängig von den Plausibilitätsabwägungen von den beauftrag-
ten Ansprechpersonen bzw. von der zuständigen Person der Leitungsebene unverzüglich 
über den Verdacht auf Handlungen im Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung bzw. über die Ein-
leitung oder das Ergebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte 
Verurteilung informiert. 

Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte 
Person beschäftigt ist, hat dafür Sorge zu tragen, dass andere sowohl über den Verdacht 
eines sexuellen Missbrauchs im Sinne dieser Ordnung als auch über die Einleitung oder 
das Ergebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Verurteilung 
informiert werden, die für den Beschuldigten eine besondere Verantwortung tragen. Ins-
besondere ist bei Klerikern, die einer anderen Diözese oder einem anderen Inkardinations-
verband angehören, der Inkardinationsordinarius, bei Ordensangehörigen der zuständige 
Höhere Ordensobere, bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern, die an anderer Stelle als 
dem Zuständigkeitsbereich ihres Anstellungsträgers eingesetzt sind, der Anstellungsträger 
und bei Ehrenamtlichen diejenige kirchliche Stelle, die als Auftraggeber anzusehen ist, zu 
informieren.

Weiterleitung von Hinweisen an andere kirchliche Stellen sowie an nichtkirchliche Stellen

14. Der dringende Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch im Sinne dieser Ordnung darf nur 
durch den Ordinarius bzw. den Leiter des kirchlichen Rechtsträgers, bei dem der Beschul-
digte beschäftigt ist, durch einen Dritten nur im Einvernehmen mit diesen sowie nur dann 
an andere kirchliche oder nichtkirchliche Stellen weitergegeben werden, wenn dies im Ein-
zelfall zum Schutz von Minderjährigen und schutz-  oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
dringend geboten erscheint und der Schutz nicht auf andere Weise erreicht werden kann. 
Hiervon unberührt bleibt die Weitergabe von Hinweisen an die Strafverfolgungsbehörden. 
(Vgl. Nr. 33 ff.)

Zuständigkeiten im weiteren Verlauf

15. Für das weitere Verfahren können im Hinblick auf Kleriker zuständig sein: der Ortsordi-
narius des Wohnsitzes des Beschuldigten (vgl. can. 1408 CIC) oder der Ortsordinarius des 
Ortes, an dem die Straftat begangen worden ist (vgl. can. 1412 CIC) oder der Inkardinati-
onsordinarius des Beschuldigten. Der erstinformierte Ordinarius trägt dafür Sorge, dass 
eine Entscheidung über die Zuständigkeit für das weitere Verfahren unverzüglich getroffen 
wird.

16. Für Ordensangehörige, die im bischöflichen Auftrag tätig sind, ist der Diözesanbischof zu-
ständig, der diesen Auftrag erteilt hat, unbeschadet der Verantwortung des Höheren Or-
densoberen. Soweit die Ordensangehörigen nicht mehr im bischöflichen Auftrag tätig sind, 
unterstützt der Diözesanbischof den Höheren Ordensoberen.

17. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den jeweiligen Höheren Ordensoberen. Ihnen 
wird dringend nahegelegt, den örtlich betroffenen Diözesanbischof über tatsächliche An-
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haltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen in ihrem Verantwortungsbereich sowie über die einge-
leiteten Schritte zu informieren (vgl. Nr. 33).

18. Bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern liegt die Zuständigkeit beim dienstrechtlich zu-
ständigen Vorgesetzten, bei Ehrenamtlichen beim Auftraggeber.

19. Bei verstorbenen Beschuldigten bzw. Tätern ist der jeweils letzte Dienstgeber bzw. Auf-
traggeber zuständig. Falls dieser nicht mehr existiert, ist dessen Rechtsnachfolger oder der 
Diözesanbischof der Belegenheitsdiözese zuständig.

C. Vorgehen nach Kenntnisnahme eines Hinweises

20. Nach Kenntnisnahme eines Hinweises erfolgt eine erste Bewertung auf Plausibilität durch 
die beauftragten Ansprechpersonen. Dabei sowie im Rahmen des weiteren Vorgehens sind 
die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten, die besondere Schutzbedürftigkeit Minderjähri-
ger und die Erfordernisse eines etwaigen Strafverfahrens zu berücksichtigen.

Diese Plausibilitätsprüfung kann auch im Rahmen des Beraterstabs erfolgen. 

Gespräch mit dem Betroffenen 

21. Wenn ein Betroffener bzw. sein gesetzlicher Vertreter über einen sexuellen Missbrauch 
informieren möchte, vereinbart eine der beauftragten Ansprechpersonen ein Gespräch, in 
dem sie den Betroffenen zunächst über das mögliche weitere Verfahren, Hilfestellungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Hierzu gehört insbesondere die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme einer externen Fachberatungsstelle, die anonym und unabhängig 
beraten kann. Falls dies gewünscht ist, kann danach oder in einem weiteren Gespräch das 
konkrete Vorbringen erörtert werden.

Zu diesem Gespräch ist seitens der beauftragten Ansprechperson eine weitere Person hin-
zuzuziehen.

Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter kann zu dem Gespräch eine Person des 
Vertrauens hinzuziehen. Hierauf ist ausdrücklich hinzuweisen.

Der Betroffene ist zu Beginn des Gesprächs zu informieren, dass tatsächliche Anhaltspunk-
te nach den Vorschriften der Nrn. 33 und 34 in aller Regel den Strafverfolgungs- und ande-
ren zuständigen Behörden weiterzuleiten sind.

Ebenso ist in geeigneter Weise auf die weiteren Verfahrensschritte hinzuweisen.

22. Der Schutz aller Beteiligten vor öffentlicher Preisgabe von Informationen, die vertraulich 
gegeben werden, ist sicherzustellen: Dies betrifft insbesondere den Betroffenen, den Be-
schuldigten (vgl. auch Nr. 32) und die meldende Person.

23. Das Gespräch, bei dem auch die Personalien aufzunehmen sind, wird protokolliert. Das Pro-
tokoll ist von dem Protokollführer und dem Betroffenen bzw. seinem gesetzlichen Vertreter 
zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung des Protokolls wird dem Betroffenen ausgehändigt.

24. Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter wird zu einer eigenen Anzeige bei den Straf-
verfolgungsbehörden ermutigt.

Bei Bedarf wird die dazu notwendige Unterstützung in angemessener Form gewährleistet.

25. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträgers wird über das Ergebnis des 
Gesprächs informiert.
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Anhörung des Beschuldigten

26. Sofern die Aufklärung des Sachverhalts nicht gefährdet und die Ermittlungsarbeit der Straf-
verfolgungsbehörden nicht behindert werden, hört ein Vertreter oder Beauftragter des 
Ordinarius bzw. des Dienstgebers unter Hinzuziehung eines Juristen – eventuell in Anwe-
senheit der beauftragten Ansprechperson – den Beschuldigten zu den Vorwürfen an. Der 
Schutz des Betroffenen muss in jedem Fall sichergestellt sein, bevor das Gespräch stattfin-
det. 

Ist der Beschuldigte ein Kleriker und liegt wenigstens wahrscheinlich eine Straftat nach Nr. 
2 b) oder c) dieser Ordnung vor, erfolgt die Anhörung nicht unmittelbar nach Nrn. 26 bis 32, 
sondern nach Maßgabe der Nrn. 36 bis 39.

27. Der Beschuldigte kann eine Person seines Vertrauens, auf Wunsch auch einen Rechtsan-
walt, hinzuziehen. Hierauf ist der Beschuldigte hinzuweisen.

28. Der Beschuldigte wird über das Recht der Aussageverweigerung informiert (vgl. can. 1728 
§ 2 CIC). Wenn Priester beschuldigt werden, sind sie darauf hinzuweisen, dass sie unter 
allen Umständen verpflichtet sind, das Beichtgeheimnis zu wahren (vgl. cann. 983 und 984 
CIC11).

29. Auf die Verpflichtung, tatsächliche Anhaltspunkte nach den Vorschriften der Nr. 33 den 
Strafverfolgungs- und anderen zuständigen Behörden weiterzuleiten, ist hinzuweisen. Der 
Beschuldigte wird über die Möglichkeit zur Selbstanzeige bei den Strafverfolgungsbehör-
den informiert.

30. Die Anhörung wird protokolliert. Das Protokoll sollte vom Protokollführer und dem Be-
schuldigten bzw. seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden. Sollte ein Einver-
nehmen nicht hergestellt werden können, besteht das Recht auf eine Gegendarstellung. 
Eine Ausfertigung des Protokolls wird dem Beschuldigten ausgehändigt.

31. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen Rechtsträgers wird über das Ergebnis der 
Anhörung informiert.

32. Auch dem Beschuldigten gegenüber besteht die Pflicht zur Fürsorge. Er steht – unbescha-
det erforderlicher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum Erweis des Gegenteils unter Un-
schuldsvermutung.

Ist der Beschuldigte bereits verstorben, besteht weiterhin die Pflicht, seine Persönlichkeits-
rechte zu wahren.

Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfolgungs- und anderen zuständigen Behörden

33. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat nach dem 13. Abschnitt 
oder weiterer sexualbezogener Straftaten des Strafgesetzbuchs (StGB) an Minderjähri-
gen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen vorliegen, leitet ein Vertreter des 
Ordinarius bzw. des kirchlichen Rechtsträgers die Informationen an die staatliche Straf-
verfolgungsbehörde und, soweit rechtlich geboten, an andere zuständige Behörden, z. B. 
(Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht, weiter. Rechtliche Verpflichtungen anderer kirchlicher 
Organe bleiben unberührt.

34. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen an die Strafverfolgungsbehörde entfällt nur 
ausnahmsweise, wenn dies dem ausdrücklichen Willen des Betroffenen bzw. seinem ge-
setzlichen Vertreter entspricht und der Verzicht auf eine Mitteilung rechtlich zulässig ist. In 
jedem Fall sind die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten, wenn weitere Gefährdungen 
zu befürchten sind oder weitere mutmaßliche Betroffene ein Interesse an der strafrechtli-
chen Verfolgung der Taten haben könnten.
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35. Die Gründe für das Absehen von einer Weiterleitung gemäß Nr. 34 bedürfen einer genauen 
Dokumentation durch die das Gespräch führende Ansprechperson. Die Dokumentation ist 
von dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter in Anwesenheit eines Mitarbei-
ters einer externen Fachberatungsstelle zu unterzeichnen.

Besonderheiten im Falle von beschuldigten Klerikern und Ordensangehörigen - Kirchenrechtliche 
Voruntersuchung gemäß can. 1717 § 1 CIC

36. Im Falle, dass wenigstens wahrscheinlich eine Straftat eines Klerikers vorliegt, leitet der 
Ordinarius gemäß can. 1717 § 1 CIC per Dekret eine kirchenrechtliche Voruntersuchung 
ein und benennt den Voruntersuchungsführer. Der Voruntersuchungsführer führt die An-
hörung des Beschuldigten unter Beachtung der Nrn. 26 bis 32 durch. Besteht die Gefahr, 
dass die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden behindert wird, muss die kirchen-
rechtliche Voruntersuchung ausgesetzt werden.

37. Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Voruntersuchung fasst der Voruntersuchungsführer in 
einem Bericht an den Ordinarius zusammen. 

Die Voruntersuchung wird mit einem Dekret abgeschlossen.

Die Voruntersuchungsakten sind gemäß can. 1719 CIC zu verwahren.

38. Bestätigt die kirchenrechtliche Voruntersuchung den Verdacht sexuellen Missbrauchs, in-
formiert der Ordinarius gemäß Art. 16 SST die Kongregation für die Glaubenslehre, und zwar 
in allen Fällen, die nach dem 30. April 2001 zur Anzeige gebracht worden sind, und insofern 
der Beschuldigte noch am Leben ist, unabhängig davon, ob die kanonische Strafklage durch 
Verjährung erloschen ist oder nicht. Diese Information geschieht unter Verwendung eines 
Formblattes der Kongregation, unter Übersendung einer Kopie der Voruntersuchungsak-
ten und unter Beifügung eines Votums des Ordinarius sowie einer Stellungnahme des Be-
schuldigten. Allein Sache der Kongregation ist es zu entscheiden, wie weiter vorzugehen 
ist: ob sie gegebenenfalls die Verjährung aufhebt (Art. 7 § 1 SST), ob sie die Sache an sich 
zieht (vgl. Art. 21 § 2 n. 2 SST), ob die Entscheidung mittels eines gerichtlichen (Art. 21 § 1 
SST) oder eines außergerichtlichen Strafverfahrens auf dem Verwaltungswege (Art. 21 § 2 
n.1 SST) getroffen werden soll.

39. Wenn im Falle eines Ordensangehörigen der zuständige Obere der Auffassung ist, dass ge-
mäß can. 695 § 1 CIC eine Entlassung aus der Ordensgemeinschaft erforderlich sein kann, 
geht er gemäß can. 695 § 2 CIC vor.

Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls

40. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an Min-
derjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen vor, entscheidet der Ordi-
narius, Höhere Ordensobere bzw. der Dienstgeber über das weitere Vorgehen unter Be-
rücksichtigung der kirchen-, arbeits-, dienst- und auftragsrechtlichen Bestimmungen. Die 
Verpflichtung zur Weiterleitung der Informationen an die Strafverfolgungsbehörden aus 
Nr. 33 bleibt hiervon unberührt.

Im Falle von Klerikern kann der Ordinarius gemäß Art. 19 SST konkrete, in can. 1722 CIC 
aufgeführte Maßnahmen verfügen (z. B. Freistellung vom Dienst; Fernhalten vom Dienstort 
bzw. Arbeitsplatz; Fernhalten von Tätigkeiten, bei denen Minderjährige gefährdet werden 
könnten).

Im Falle von sonstigen Beschäftigten im kirchlichen Dienst kann der Dienstgeber verfügen, 
dass die verdächtigte Person vorübergehend vom Dienst freigestellt wird, bis der Sachver-
halt aufgeklärt ist. Er hat durch geeignete und angemessene Maßnahmen sicherzustellen, 
dass sich die behauptete Handlung nicht wiederholen kann.
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41. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hinausgehende Regelungen gelten, finden die-
se entsprechende Anwendung.

Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht aufgeklärten Fällen

42. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs nach staatlichem Recht nicht aufgeklärt 
wird, z. B. weil Verjährung eingetreten ist, jedoch tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, 
die die Annahme eines sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz- oder hil-
febedürftigen Erwachsenen rechtfertigen, haben sich die zuständigen kirchlichen Stellen 
selbst um Aufklärung zu bemühen. 

Ist der Beschuldigte verstorben, besteht für die zuständigen kirchlichen Stellen weiterhin 
die Pflicht zur Aufarbeitung.

Die Nrn. 40 und 45 gelten entsprechend bei Klerikern bis zu einer Entscheidung der Kong-
regation für die Glaubenslehre.

43. Dabei können auch ein forensisch-psychiatrisches Gutachten zum Beschuldigten und ggf. 
auch ein Glaubhaftigkeitsgutachten zur Aussage des Betroffenen eingeholt werden.

Die Notwendigkeit der Einholung solcher Gutachten ist sorgfältig zu prüfen und zu doku-
mentieren.

Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldigung

44. Erweist sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht im Falle eines Klerikers als unbegründet, 
ist dies durch den Ordinarius im Abschlussdekret der kirchenrechtlichen Voruntersuchung 
festzuhalten. Dieses Dekret ist zusammen mit den Untersuchungsakten gemäß can. 1719 
CIC zu verwahren. 

Im Falle eines anderen Beschäftigten im kirchlichen Dienst ist die Unbegründetheit einer 
Beschuldigung oder eines Verdachts schriftlich festzuhalten. 

Stellt sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht nach gründlicher Prüfung als unbegründet 
heraus, so ist seitens des Ordinarius, des Höheren Ordensoberen, des Dienstgebers oder 
des Auftraggebers im Einvernehmen mit der entsprechenden Person alles zu tun, was die 
entsprechende Person rehabilitiert und schützt.

D. Hilfen

Informationspflicht gegenüber Betroffenen und Hilfen für Betroffene

45. Soweit der Ordinarius nicht eine andere geeignete Person benennt, unterrichtet er die be-
auftragte Ansprechperson über die beschlossenen Maßnahmen und den jeweiligen Stand 
der Umsetzung, damit diese den Betroffenen bzw. seinen gesetzlichen Vertreter davon in 
Kenntnis setzen kann.

46. Dem Betroffenen, seinen Angehörigen, Nahestehenden und Hinterbliebenen werden Hil-
fen angeboten oder vermittelt. Die Hilfsangebote orientieren sich an dem jeweiligen Einzel-
fall. Zu den Hilfsangeboten gehören insbesondere seelsorgliche und therapeutische Hilfen.

Wenn der Wunsch nach einem Gespräch mit einem Leitungsverantwortlichen besteht, ist 
dem Rechnung zu tragen.

Es können auch Hilfen nichtkirchlicher Einrichtungen in Anspruch genommen werden. Die-
se Möglichkeit besteht auch bei Verjährung oder wenn der Beschuldigte verstorben ist. 
Unabhängig davon können Betroffene „Leistungen in Anerkennung des Leids, das Opfern 
sexuellen Missbrauchs zugefügt wurde“ beantragen.
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47. Für die Entscheidung zur Gewährung von konkreten Hilfen ist der Ordinarius zuständig; für 
selbständige kirchliche Einrichtungen deren Rechtsträger.

48. Bei der Umsetzung der Hilfen für einen Betroffenen ist eng mit dem zuständigen Jugendamt 
oder anderen Fachstellen zusammenzuarbeiten.

Hierfür stellt der Ordinarius diesen Stellen alle erforderlichen Informationen zur Verfügung.

Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Dekanate und Pfarreien

49. Die zuständigen Personen der betroffenen kirchlichen Einrichtungen, Dekanate und Pfar-
reien werden von dem Ordinarius unter Wahrung der Rechte der Beteiligten über den 
Stand eines laufenden Verfahrens informiert. Sie und ihre Einrichtungen bzw. Dekanate 
und Pfarreien können Unterstützung erhalten, um die mit dem Verfahren und der Aufar-
beitung zusammenhängenden Belastungen bewältigen zu können.

E. Konsequenzen für den Täter

50. Gegen im kirchlichen Dienst Beschäftigte, die Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürf-
tige Erwachsene sexuell missbraucht haben oder bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für 
einen sexuellen Missbrauch vorliegen, wird im Einklang mit den jeweiligen staatlichen und 
kirchlichen dienstrechtlichen Regelungen vorgegangen.

51. Täter, die nach Nr. 2 a), 2 b) oder 2 c) verurteilt wurden, werden nicht in der Arbeit mit 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im kirchlichen Bereich ein-
gesetzt.

Bei Tätern, bei denen nachgewiesene Handlungen nach Nr. 2 d) vorliegen, wird im Einzelfall 
über den weiteren Einsatz entschieden.

52. Der Einsatz eines Täters im Seelsorgedienst, der Handlungen nach den Nrn. 2 a), 2 b) oder 
2 c) begangen hat, ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Insbesondere unter Berücksichtigung der Schwere der Tat und der Folgen für den Betrof-
fenen, kann im Ausnahmefall die Zuweisung eines Seelsorgedienstes allenfalls dann in Be-
tracht gezogen werden, wenn der bestimmte Dienst keine Gefahr für Minderjährige oder 
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene darstellt und der Einsatz kein Ärgernis hervorruft. 
Dem Betroffenen muss Gelegenheit gegeben werden, sich hierzu zu äußern.

Zur Risikoabschätzung ist zudem ein forensisch-psychiatrisches Gutachten einzuholen.

Bei seiner Entscheidung wird der Ordinarius zudem berücksichtigen, ob eine aktive Verant-
wortungsübernahme durch den Täter vorliegt.

Bei nachgewiesenen Handlungen nach Nr. 2 d) kann ein Seelsorgedienst zugewiesen oder 
fortgesetzt werden, wenn der bestimmte Dienst keine Gefahr für Minderjährige oder 
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene darstellt und der Einsatz kein Ärgernis hervorruft. 
Dem Betroffenen muss Gelegenheit gegeben werden, sich hierzu zu äußern. Zur Risiko-
abschätzung kann zudem ein forensisch-psychiatrisches Gutachten eingeholt werden. Bei 
seiner Entscheidung wird der Ordinarius zudem berücksichtigen, ob eine aktive Verantwor-
tungsübernahme durch den Täter vorliegt. 

Bei diesen Maßnahmen ist es unerheblich, ob die Tat verjährt ist.

Täter, bei denen eine behandelbare psychische Störung vorliegt, sollen sich einer Therapie 
unterziehen.

53. Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm verfügten Beschränkun-
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gen oder Auflagen eingehalten werden. Das gilt bei Klerikern auch für die Zeit des Ruhe-
stands.

54. Bei einem Mitglied einer Ordensgemeinschaft, bei dem ein Delikt des sexuellen Miss-
brauchs nach can. 1395 § 2 CIC nachgewiesen ist, ist entsprechend Nr. 39 vorzugehen. 

55. Wechselt ein Täter, der Handlungen nach den Nrn. 2 a), 2 b) oder 2 c) begangen hat, zu 
einem neuen Dienstgeber oder einem neuen Dienstvorgesetzten, wird dieser durch den 
bisherigen Dienstgeber bzw. Dienstvorgesetzten über die besondere Problematik und 
eventuelle Auflagen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften schriftlich informiert. 
Bei Versetzung oder Verlegung des Wohnsitzes eines Klerikers oder eines Ordensangehöri-
gen in eine andere Diözese wird der Diözesanbischof bzw. der Ordensobere, in dessen Ju-
risdiktionsbereich der Täter sich künftig aufhält, entsprechend der vorstehenden Regelung 
in Kenntnis gesetzt. Gleiches gilt gegenüber einem neuen kirchlichen Dienstgeber bzw. 
Dienstvorgesetzten und auch dann, wenn der sexuelle Missbrauch nach Versetzung bzw. 
Verlegung des Wohnsitzes sowie nach dem Eintritt in den Ruhestand bekannt wird.

Der Erhalt der Information ist durch den neuen Dienstgeber schriftlich zu bestätigen und 
entsprechend zu dokumentieren. Die informationspflichtige kirchliche Stelle hat den Nach-
weis über die erfolgte Information zu führen.

Eine Informationspflicht in oben genanntem Sinne kann unter Wahrung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall auch bestehen, wenn ein Beschäftigter Handlungen 
nach Nr. 2 d) begangen hat. 

F. Öffentlichkeit

56. Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der Beteiligten in ange-
messener Weise informiert.

G. Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwach-
sener durch ehrenamtlich tätige Personen

57. Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger oder schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch ehrenamtlich tätige Personen im kirchlichen Bereich gilt diese Ordnung 
bezüglich der notwendigen Verfahrensschritte, Hilfsangebote und sonstigen Konsequen-
zen entsprechend. 

Für die Weiterleitung von Informationen gelten die datenschutzrechtlichen Regelungen für 
die im kirchlichen Dienst Beschäftigten entsprechend.

58. In der Arbeit von ehrenamtlichen Personen mit Minderjährigen oder schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen gelten die Vorschriften des Bundeskinderschutzgesetzes und 
des Bundesteilhabegesetzes. Personen, die sexuellen Missbrauch an Minderjährigen oder 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen begangen haben, werden in der ehrenamtli-
chen Arbeit mit Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im kirch-
lichen Bereich nicht eingesetzt (vgl. z. B. § 72a Abs. 4 SGB VIII).

H. Datenschutz, Auskunft und Akteneinsicht

59. Soweit diese Ordnung sowie zur Ergänzung und Konkretisierung dieser Ordnung durch den 
Diözesanbischof erlassene Rechtsvorschriften auf personenbezogene Daten einschließlich 
deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften des Gesetzes über 
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den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung und Nutzung 
der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO) vor, sofern sie deren 
Datenschutzniveau nicht unterschreiten. Im Übrigen gelten das Gesetz über den Kirchli-
chen Datenschutz (KDG), die zu seiner Durchführung erlassene Ordnung (KDG-DVO) sowie 
die Kirchliche Archivordnung (KAO).12

60. Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen richten sich nach den jeweiligen Vor-
schriften über die Aufbewahrungsfristen für Personalakten, Voruntersuchungsakten etc. 
Für die Zeit der Aufbewahrung sind die Unterlagen vor unbefugten Zugriffen in besonde-
rem Maße zu sichern. 

Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivierung von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirch-
liche Archivordnung (KAO) anzubietenden und zu übergebenden Unterlagen die nach dem 
KDG oder anderen kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften erforderliche Löschung, 
wenn die Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des Betroffenen oder Dritter 
nicht beeinträchtigt werden.

61. An Verfahren nach dieser Ordnung beteiligte Personen haben Anspruch darauf, Auskunft 
über sie persönlich betreffende Informationen zu erhalten. 

Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte bestimmen sich nach den jeweils geltenden rechtli-
chen Vorschriften.

I. Inkrafttreten und Geltungsdauer

62. Die vorstehende Ordnung wird zum 01.01.2020 in Kraft gesetzt. Diese Ordnung soll inner-
halb von fünf Jahren ab Inkrafttreten einer Evaluation unterzogen werden.

Die „Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und erwachse-
ner Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ (Kirchliches Amtsblatt Münster 
2013 Art. 244, 2018 Art. 92, 2019 Art. 112) tritt zugleich außer Kraft. Ebenfalls wird außer 
Kraft gesetzt die „Regelung für das Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs durch Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Bistums Münster“ vom 18.05.2016 (Kirchliches Amtsblatt 
Münster 2016  Art. 123). 

Münster, 28. November 2019

L.S.

Für das Bistum Münster
† Dr. Felix Genn

Bischof von Münster

VZ: 239259/2019

1 Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 05. April 2013 mitgeteilt, dass Papst Franziskus 
der Kongregation aufgetragen hat, den von Benedikt XVI. eingeschlagenen Kurs weiterzuverfolgen 
und im Hinblick auf die Fälle von sexuellem Missbrauch entschlossen vorzugehen; das heißt vor 
allem die Maßnahmen zum Schutz der Minderjährigen, die Hilfe für die, die in der Vergangenheit 
Opfer derartiger Übergriffe geworden sind, das angemessene Vorgehen gegen die Schuldigen und 
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den Beitrag der Bischofskonferenzen hinsichtlich der Formulierung und Umsetzung der nötigen 
Weisungen in diesem für das Zeugnis und die Glaubwürdigkeit der Kirche so wichtigen Bereich 
voranzubringen.

2 „Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz, Statement zur Vorstellung der Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen 
durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda.
3 Vgl. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Freiburg 
vom 22. bis 25. Februar 2010 anlässlich der Aufdeckung von Fällen sexuellen Missbrauchs an Min-
derjährigen im kirchlichen Bereich. 
4 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Perso-
nenbezeichnungen differenziert. Die gewählte Form schließt alle Geschlechter ein.
5 Vgl. Papst Benedikt XVI., Hirtenbrief des Heiligen Vaters an die Katholiken in Irland vom 19. März 
2010, n.7: „Ihr [die Ihr Kinder missbraucht habt] habt das Vertrauen, das von unschuldigen jungen 
Menschen und ihren Familien in Euch gesetzt wurde, verraten und Ihr müsst Euch vor dem all-
mächtigen Gott und vor den zuständigen Gerichten dafür verantworten. … Ich mahne Euch, Euer 
Gewissen zu erforschen, Verantwortung für die begangenen Sünden zu übernehmen und demütig 
Euer Bedauern auszudrücken. … Gottes Gerechtigkeit ruft uns dazu auf, Rechenschaft über unsere 
Taten abzulegen und nichts zu verheimlichen. Erkennt Eure Schuld öffentlich an, unterwerft Euch 
der Rechtsprechung, aber verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Gottes.“
6 Vgl. hierzu Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio datae Vos estis lux mundi 
[VELM] vom 07. Mai 2019, Art. 1 § 1 b) und Art. 6 sowie Papst Franziskus,  Apostolisches Schreiben 
motu proprio datae Come una madre amorevole vom 04. Juni 2016.
7 Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben motu proprio datae Sacramentorum sanctitatis 
tutela [SST] vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben angekündigte normative Teil liegt in seiner 
geltenden Form als Normae de gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. [Diese Normen werden 
zitiert unter Nennung des entsprechenden Artikels und unter Zufügung des Kürzels für das Bezugs-
dokument: SST.]
8 Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose 
Person, die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand angehört, 3. von dem 
Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). [StGB § 225 Abs. 1]
9 Für den Fall, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im kirchlichen Dienst betroffen ist, ist 
arbeitsrechtlicher Sachverstand zu gewährleisten.
10 Vgl. auch can. 1388 § 1 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n.5 SST.
11 Vgl. auch  Art. 24 § 3 SST; can. 1388 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 5 SST.
12 Hinweis: Nähere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten in Protokollen und 
sonstigen Unterlagen kann der Diözesanbischof bzw. können die arbeitsrechtlichen Kommissionen 
erlassen.
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Art. 4 Änderung der Ordnung über die Zuweisung von Kirchensteuermitteln 
 an die katholischen Kirchengemeinden und deren Einrichtungen im 
 nrw.-Teil des Bistums Münster (ZuwO) zum 01.01.2020

Präambel

Die Schlüsselzuweisungen des Bistums an die kath. Kirchengemeinden und deren Einrichtungen 
im nrw.-Teil des Bistums Münster sind wesentlichste Bestandteile der kirchengemeindlichen Haus-
halte. Mit diesen Zuweisungen soll die mittelfristige und eigenverantwortliche Finanzplanung der 
Personal- und Sachausgaben der Kirchengemeinden auf der Grundlage dieser Ordnung unter Be-
rücksichtigung der pastoralen Strukturen vor Ort sichergestellt werden. 

Die Zuweisung über die Tageseinrichtungen für Kinder ist nicht Bestandteil dieser Zuweisungsord-
nung. Hierzu wird es eine gesonderte Vorschrift geben.

§ 1 – Allgemeines

(1) Diese Ordnung ist auf die katholischen Kirchengemeinden und die kirchengemeindlichen 
Verbände im Sinne der Haushalts- und Kassenordnung im nordrhein-westfälischen Teil des Bis-
tums Münster (HKO) in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

(2) Das Bistum weist im Rahmen seiner Finanzkraft den Kirchengemeinden und kirchenge-
meindlichen Verbänden zur Erfüllung ihrer und ihrer gemeinsamen Aufgaben Kirchensteuer-
mittel zu, soweit Leistungen Dritter und sonstige Einnahmen nicht ausreichen.

(3) Sonstige Finanzierungsbestimmungen der kirchengemeindlichen Verbände im Sinne des 
Gesetzes über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens (VVG) in der jeweils gültigen 
Fassung bleiben unberührt.

§ 2 – Zuweisungen an die katholischen Kirchengemeinden und deren Verbände

(1) Die Zuweisungen an die kath. Kirchengemeinden und deren Verbände umfassen:

1. die Schlüsselzuweisung für den kirchengemeindlichen Haushalt zur Deckung des lau-
fenden Haushaltsbedarfs, 

2. die zweckgebundenen Zuweisungen zur Mitfinanzierung von besonderen Einrichtun-
gen, Aufgaben und Aufwendungen,

3. die Investitionszuweisungen zur Mitfinanzierung von Maßnahmen des Vermögens-
haushalts – (§ 13 Abs. 1) sowie

4. die zweckgebundenen Zuweisungen zur Bildung und Unterhaltung einer allgemeinen 
Bauunterhaltungsrücklage (§ 5 Ziff. 3) für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen 
mit einem Ausgabevolumen im Einzelfall von bis zu 50.000,00 € unter Berücksichtigung 
des § 9 Abs. 2 BauMO.

(2) Die Schlüsselzuweisung nach Abs. 1 berücksichtigt auch den Haushaltbedarf der Zentralren-
danturen der katholischen Kirchengemeinden.

§ 3 – Schlüsselzuweisungsbereich 

(1) Die Schlüsselzuweisung soll nach Maßgabe des Bistumshaushalts sicherstellen, dass die Kir-
chengemeinden und die kirchengemeindlichen Verbände ihren notwendigen laufenden Haus-
haltsbedarf des Verwaltungshaushalts – § 13 Abs. 2 HKO – decken können.
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(2) Für die übrigen Aufgaben der katholischen Kirchengemeinden und der kirchengemeindli-
chen Verbände gelten die Bestimmungen der §§ 12 (Zweckzuweisungen) und 13  (Investitions-
zuweisungen) dieser Ordnung.

§ 4 – Bemessung der Schlüsselzuweisung

(1) Das Bistum veranschlagt für die Schlüsselzuweisung nach § 3 Abs. 1 die Kirchensteuermittel 
in seinem Haushaltsplan. 

(2) Die Schlüsselzuweisung wird auf der Grundlage von Euro- und Betriebskostenwerten gemäß 
den Vorschriften der §§ 5 ff. berechnet.

(3) Die Euro- und Betriebskostenwerte sowie die Höhe der gewährten Bauunterhaltungspau-
schale gemäß § 5 Abs. 1 - 3 werden vom Diözesankirchensteuerrat festgesetzt.

(4) Die festgesetzten Euro- und Betriebskostenwerte gelten jeweils für drei Haushaltsjahre, 
beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020.

§ 5 – Schlüsselansätze allgemeiner Teil

Für das Haushaltsjahr werden die nachstehenden Ansätze zugrunde gelegt:

1. Grundversorgung (Pauschalbetrag je Gemeindemitglied):

1.1 Grundbetrag Mitgliederkomponente

Zur Grundversorgung und zur Deckung der Personal- und Sachausgaben wird den Kirchen-
gemeinden ein Sockelbetrag zur Verfügung gestellt. Für den Sockelbetrag ist die Anzahl der 
Mitglieder in den jeweiligen Kirchengemeinden maßgebend.

Die Mitgliederzahl bemisst sich nach der Bestandsausgabe des Kirchlichen Meldewesens 
für das erste Halbjahr des laufenden Haushaltsjahres. Ausschlaggebend sind die Mitglie-
der, welche ihren Erstwohnsitz in der Kirchengemeinde haben.

1.2 Mehrbedarfspauschale für Pfarr- und Filialkirchstandorte

Darüber hinaus erhalten die Kirchengemeinden einen gesonderten Pauschalbetrag zur De-
ckung des Mehrbedarfes für Personal- und Sachausgaben je Pfarr- und Filialkirchstandort. 
Maßgebend sind die jeweiligen Kirchstandorte nach der Bestandsausgabe des Kirchlichen 
Meldewesens für das erste Halbjahr des laufenden Haushaltsjahres. 

2. Ausgebaute Brutto-Grundrissfläche (A-BGF):

2.1 Begriff A-BGF

Die A-BGF umfasst die Brutto-Grundrissfläche nach DIN 277, die allseitig umschlossen und 
überdeckt ist, soweit deren Netto-Grundrissfläche (DIN 277) voll ausgebaut ist und den 
Vorschriften der Landesbauordnung NW entspricht.

2.2 Förderung der A-BGF

Die im Schlüsselzuweisungsverfahren zu berücksichtigende A-BGF wird mit einem Be-
triebskostenwert (BK-Wert) pro qm gefördert. Zu der zu berücksichtigenden A-BGF zählen:

2.2.1 Gebäude (Gebäudebestandteile), die von der Kirchengemeinde mit schriftlicher 
Zustimmung der bischöflichen Behörde erstellt wurden und/oder genutzt werden und 
deren laufender Betriebsaufwand nach der HKO und den hierzu ergangenen Vorschrif-
ten dem Verwaltungshaushalt (SBA 1) des allgemeinen Haushalts (SBB 00) zuzuordnen 
ist.
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2.2.2 Dienstwohnungen für Geistliche in der Pfarrseelsorge, die nach der Ordnung über 
Dienstwohnungen für Geistliche Anspruch auf eine freie Dienstwohnung haben.

2.2.3 Gemeinbedarfsflächen (Pfarr-, Jugendheime, Büchereien und Seniorentagesstät-
ten) mit folgender Einschränkung: 

die A-BGF für Gemeinbedarfsflächen wird ausschließlich anhand von SOLL-Größen be-
rücksichtigt. Die zu berücksichtigende SOLL-Größe wird auf Basis einer Vergleichsbe-
rechnung zwischen folgenden Varianten ermittelt:

SOLL-Größe A:

Anzahl der Gemeindemitglieder x 100 
1.000

SOLL-Größe B:

Mitglieder SOLL-Größe
Von Bis Pfarrkirche* Filialkirche*

100 1.500 250 0
1.501 5.000 400 150
5.001 15.000 550 200

15.001 100.000 600 250
* Definition: Kirchliches Meldewesen siehe Ziff. 1.2

Die Grundlage für die Schlüsselzuweisungsberechnung ist die jeweils für die Kirchenge-
meinde günstigste SOLL-Größe der Gemeinbedarfs-fläche auf Basis der Mitgliederzah-
len für das Antragsjahr gemäß Ziff. 1.1.

2.2.4 Unberücksichtigt bleiben

• die A-BGF von Tageseinrichtungen für Kinder

• die A-BGF, die nach Feststellung der bischöflichen Behörde zur angemessenen 
pastoralen Versorgung der Kirchengemeinde nicht erforderlich ist und 

• die A-BGF von Ordensniederlassungen.

• die A-BGF von leerstehenden Gebäuden/Gebäudeteilen

2.2.5 Maßgebend für die zu berücksichtigende A-BGF nach Ziffer 2.2.1 und 2.2.2 sind 
die Flächen am 01.10. des zum Antragszeitpunkt laufenden Jahres. Eine unterjährige 
Anpassung der A-BGF im Rahmen der Schlüsselzuweisung findet nicht statt.

Eine Korrektur der Schlüsselzuweisungsberechnung in Bezug auf die A-BGF wird dage-
gen dann erforderlich, wenn Flächenveränderungen, die Auswirkungen auf die A-BGF 
vor dem 01.10. bewirken, erst nach diesem Stichtag gemeldet oder beschieden werden.

2.3 Ermittlung der Betriebskostenwerte (BK-Wert) je qm A-BGF:

Die Betriebskostenwerte werden von der bischöflichen Behörde für die unterschiedlichen 
Gebäudetypen aus den Gesamtrechnungsergebnissen der kirchengemeindlichen Haushal-
te unter Berücksichtigung einer Verteuerungsrate ermittelt. Maßgebend sind die Ausga-
ben (Hauptgruppe 56 tlw.) des Verwaltungshaushaltes (SBA 1) des allgemeinen kirchen-
gemeindlichen Haushalts (SBB 00) nach der Haushaltsrechnung für das letzte abgelaufene 
Haushaltsjahr, welches vor dem ersten Antragsjahr des 3-Jahres-Turnus nach § 4 Abs. 4 
zugrunde liegt.
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2.4 Feststellung und Pflege der A-BGF-Daten

Zur Feststellung und Pflege der A-BGF-Daten hat die Zentralrendantur für jedes Gebäude 
(Gebäudeteil) einer Kirchengemeinde, unabhängig davon, ob die A-BGF nach 2.2 berück-
sichtigt wird, ein Gebäudeblatt zu erstellen.

Form und Inhalt des Gebäudeblattes und das Verfahren zur Pflege werden von der bischöf-
lichen Behörde vorgegeben.

Die bischöfliche Behörde überprüft die Gebäudeblätter und stellt durch Bescheid fest, wel-
che A-BGF insgesamt im Schlüsselzuweisungsverfahren anerkannt wird und zu berücksich-
tigen ist.

Die Zu- und Abgänge sind durch die Zentralrendantur mittels Veränderungsanzeige inner-
halb von drei Monaten nach Entstehung des Änderungsgrundes der bischöflichen Behörde 
zu melden. Bei Nichteinhaltung der Frist kann die bischöfliche Behörde eine Neufestset-
zung der A-BGF eigenständig vornehmen. Die Änderung wird der Kirchengemeinde per 
Bescheid mitgeteilt.

3. Bauunterhaltungspauschale:

Für die im Schlüsselzuweisungsverfahren gemäß Abs. 2 Ziff. 2.2 zu berücksichtigende A-BGF der 
Kirchengebäude/Kapellen, Pfarrhäuser/Dienstwohnungen der Geistlichen sowie der Gemein-
bedarfsfläche (SOLL-Größe) wird zusammen mit der Schlüsselzuweisung eine Bauunterhalts-
pauschale gewährt. Ausgenommen hiervon ist die gemäß Abs. 2 Ziff. 2.2 zu berücksichtigende 
A-BGF für angemietete Gebäude bzw. Gebäudeteile.

Die Bauunterhaltungspauschale ist einer Sonderrücklage gemäß § 26 Abs. 2 HKO mit der Be-
zeichnung Bauunterhaltungsrücklage zuzuführen. 

Eine Entnahme aus der Bauunterhaltungsrücklage kann abweichend von § 2 Abs. 1 Ziff. 4 im 
Einzelfall mit Genehmigung der bischöflichen Behörde auch für Investitionsmaßnahmen, wel-
che einen Kostenrahmen von 50.000,00 € übersteigen, sowie in Kombination mit weiteren Fi-
nanzierungsarten in Anspruch genommen werden. Die Baumaßnahmenordnung (BauMO) in 
der jeweils gültigen Fassung ist bei der Abwicklung dieser Investitionsmaßnahmen zu beachten.

§ 6 – Anzurechnende Einnahmen/Substanzerhaltung 

(1) Für Gebäude der Kirchengemeinde, welche dem Küstereifonds (Gld. 1880) bzw. Kirchen-
fonds (Gld. 9360) sowie dem allgemeinen Kapitalvermögen (Gld. 9460) und damit dem allge-
meinen kirchengemeindlichen Haushalt (SBB 00) zugeordnet sind, sind folgende Einnahmen im 
Schlüsselzuweisungsverfahren anzurechnen:

1.1 50 % der Einnahmen aus den Gruppierungsuntergruppen 4116* (Zinsen, Dividenden, 
Beteiligungen etc.) ohne Gruppierungsziffer 41166 (Zinsen Sonderrücklagen)

1.2 25 % der Einnahmen aus der Gruppierungsuntergruppe 4126* (Mieten, Nutzungsent-
schädigung etc.). 50 % sind zweckbezogen zur Sicherung des Erhaltungs- und Sanierungs-
aufwandes einer Sonderrücklage „Substanzerhaltungsrücklage Mietgebäude SBB 00“ (se-
parater Nachweis in der Vermögensbuchführung je Mietobjekt) zuzuführen.  Bei Aufgabe 
des Gebäudes/der Gebäudeteile sind die entsprechenden Bestände aus der Substanzerhal-
tungsrücklage der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

1.3 50 % der Einnahmen aus den Gruppierungsuntergruppen 4127* (Pachten, Erbbauzin-
sen etc.)

1.4 50 % der Einnahmen aus der Gruppierungsuntergruppe 4155* (umsatzsteuerpflichtige 
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Einnahmen aus Liegenschaften). In diesen Fällen sind keine Substanzerhaltungsrücklagen 
zu bilden.

1.5 Die bischöfliche Behörde kann die Ergebnisse der Gruppierungsuntergruppen 4126*, 
4127* sowie 4155* um einen Zuschlag von bis zu 20 % fiktiv erhöhen, wenn eine Kirchen-
gemeinde trotz Anmahnung im Rahmen der Haushaltsprüfung - § 72 HKO - Einnahmen 
nicht erhoben hat; dasselbe gilt in angemessenem Rahmen für die Forderungen auf er-
höhte Einnahmen, auf welche der Anspruch trotz vertraglicher Möglichkeit nicht geltend 
gemacht wurde.

(2) Für Gebäude der Kirchengemeinde, welche dem Pfarrfonds (Gld. 0180) bzw. Vikarie-/Kapla-
neifonds (Gld. 1770) und damit außerhalb des allgemeinen Haushalts (SBB 00) in einem geson-
derten Sachbuchbereich des Haushaltsplanes (SBB 01) der Kirchengemeinde zu bewirtschaften 
sind, sind 25 % der Einnahmen aus der Gruppierungsuntergruppe 4126* (Mieten, Nutzungs-
entschädigung etc.) zweckbezogen zur Sicherung des Erhaltungs- und Sanierungsaufwandes 
einer Sonderrücklage „Substanzerhaltungsrücklage Mietgebäude SBB 01“ (separate Nachweis 
in der Vermögensbuchführung je Mietobjekt) zuzuführen. 

Bei Aufgabe des Gebäudes/der Gebäudeteile sind die entsprechenden Bestände aus der Sub-
stanzerhaltungsrücklage dem Verwaltungshaushalt im SBB 01 zuzuführen und im Rahmen des 
festgelegten Verfahrens an das Bistum abzuführen.

(3) Maßgebend sind die Einnahmen der Haushaltsrechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr.

§ 7 – Schlüsselzuweisung für Sonderbereiche

(1) Eine Kirchengemeinde mit Geistlichen- und Hilfsgeistlichenfonds erhält eine Schlüsselzu-
weisung in Höhe von 50 % der nach der Haushaltsrechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr 
an das Bistum abgeführten Netto-Erträge der Verwaltungshaushalte (SBA 1) der Fonds.

(2) Berücksichtigt werden die Geistlichen- und Hilfsgeistlichenfonds, die nach der HKO und den 
hierzu ergangenen Vorschriften außerhalb des allgemeinen Haushalts (SBB 00) in einem geson-
derten Sachbuchbereich des Haushaltsplanes (SBB 01) der Kirchengemeinde zu bewirtschaften 
sind.

(3) Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 1.5 ist sinngemäß anzuwenden.

§ 8 – Verfahren

(1) Die Zentralrendantur ermittelt für die Kirchengemeinde die Schlüsselansätze und Euro-Wer-
te etc. und errechnet eigenverantwortlich die zustehenden Schlüsselzuweisungen. Die Schlüs-
selzuweisungsberechnungen sind im Rahmen des vorgeschriebenen Verfahrens der bischöf-
lichen Behörde vorzulegen.

(2) Die Schlüsselzuweisung errechnet sich

1. aus der Gesamtzahl der nach § 5 zustehenden Bemessungsgrößen und zwar je Schlüsselan-
satz auf zwei Dezimalstellen hinter dem Komma gerundet, multipliziert mit dem Euro-Wert

2. der Kürzung des Ergebnisses aus Nr. 1 um die anzurechnenden Einnahmen gemäß § 6 Abs.1 

3. die Erhöhung um den Schlüsselzuweisungsbetrag gemäß § 7.

Der ermittelte Gesamtbetrag ist auf volle 5 Euro aufzurunden.

(3) Der Schlüsselzuweisungsbetrag nach Abs. 2 ist in angemessenen Monatsraten auszuzahlen 
und von der Kirchengemeinde im Verwaltungshaushalt (SBA 1) des allgemeinen Haushaltes 
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(SBB 00) zu vereinnahmen.

(4) Werden von der Zentralrendantur fehlerhafte Angaben im Zusammenhang mit der Ermitt-
lung der Schlüsselansätze und Euro-Werte etc. nach Abs. 1 festgestellt, sind die Korrekturen 
unverzüglich der bischöflichen Behörde mitzuteilen.

Die bischöfliche Behörde kann nach der Vorlage die Schlüsselzuweisungsberechnung berichti-
gen, soweit zu diesem Zeitpunkt sachliche und rechnerische Fehler festgestellt werden.

(5) Die bischöfliche Behörde setzt die Schlüsselzuweisung für das jeweilige Haushaltsjahr im 
Rahmen der Haushaltsprüfung - § 72 HKO - endgültig fest. Ergeben sich aufgrund von Abrech-
nungsmängeln Überzahlungen bzw. Minderzahlungen sind diese, soweit sie den Betrag von 500 
Euro übersteigen,  zu Lasten bzw. zu Gunsten des laufenden Haushaltsjahres zu verrechnen.

Werden sachliche Fehler erst nach der abgeschlossenen Haushaltsprüfung festgestellt, so wer-
den sie nur noch mit Rückwirkung auf das letzte ungeprüfte Haushaltsjahr hin berichtigt. 

§ 9 – Schuldenentlastungshilfe

(1) Im Haushalt des Bistums werden zugunsten des Verwaltungshaushaltes der Kirchengemein-
den Haushaltsmittel als Schuldenentlastungshilfe ausgewiesen. Ziel der Schuldenentlastungs-
hilfen ist es, die Fehlbeträge aus Vorjahren und aus der Umsetzungsphase eines Haushaltsstra-
tegiekonzeptes gemäß § 5a HKO auszugleichen.

(2) Eine Kirchengemeinde erhält eine Zuweisung als Schuldenentlastung nur, wenn 

• der bischöflichen Behörde ein genehmigtes Haushaltsstrategiekonzept (HSK) gemäß § 5a 
HKO vorliegt und

• die Fehlbeträge im Sinne von Abs. 1 auch bei wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltsfüh-
rung und durch die konsequente Umsetzung des HSK nicht ausgeglichen werden können. 

(3) Wird die Genehmigung zum HSK unter Auflagen oder Bedingungen erteilt, ist die Einhal-
tung dieser Auflagen oder Bedingungen Voraussetzung für die Gewährung der Schuldenentlas-
tungshilfe. Die Nichteinhaltung der Auflagen oder Bedingungen oder die Nichtumsetzung des 
genehmigten HSK führen ggf. zu einer Kürzung bzw. vollständigen Rückforderung der gewähr-
ten Schuldenentlastungshilfe durch die bischöfliche Behörde.

(4) Die Höhe der Zuweisung der Schuldenentlastungshilfe wird nach Ermessen je nach Höhe 
des im Haushaltsstrategiekonzept auf drei Jahre festgestellten kumulierten Fehlbetrages unter 
Sicherstellung der dauernden Liquidität von der bischöflichen Behörde festgelegt. Der Auszah-
lungsbetrag kann danach auf maximal drei Jahre verteilt werden.

(5) Aus der Schuldenentlastungshilfe dürfen nicht finanziert werden:

1. Ausgaben, die nach der HKO und den hierzu ergangenen Vorschriften dem Vermögens-
haushalt (SBA 2 und 3) zuzuordnen sind, ausgenommen die Pflichtzuführungen an den 
Vermögenshaushalt,

2. Erhaltungsausgaben von mehr als 2.000 Euro im Einzelfall für Grundstücke, Gebäude und 
Inventar,

3. Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen, für die von der bischöflichen Behörde Höchst- 
oder Richtsätze festgesetzt worden sind,

4. Zuführungen des allgemeinen Haushaltes an die separat zu führenden Sachbuchbereiche 
01 bis 10.

(6) Hat eine Kirchengemeinde Einnahmen nicht erhoben, auf die sie einen Anspruch hat, so 
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darf der hierdurch entstandene Rechnungsfehlbetrag nicht aus der Schuldenentlastungshilfe 
gedeckt werden; dasselbe gilt für die Forderungen auf erhöhte Einnahmen, auf welche der 
Anspruch trotz vertraglicher Möglichkeiten nicht geltend gemacht wurde, es sei denn, die er-
höhten Einnahmen sind künftig gesichert.

§ 10 – Umlagebedarf

(1) Der Haushaltsbedarf der gemeinsamen Einrichtungen  der Kirchengemeinden (zur Zeit Zen-
tralrendanturen) ist von den beteiligten Kirchengemeinden zu Lasten des Verwaltungshausal-
tes zu decken.

(2) Zur Finanzierung der Haushaltsausgaben der jeweiligen Einrichtung sind vorrangig ihre ei-
genen Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. 

(3) Die durch die eigenen Einnahmen nicht gedeckten Haushaltsausgaben der Einrichtung er-
geben den Umlagebedarf für das Haushaltsjahr. 

§ 11 – Umlageverfahren

(1) Der Umlagebedarf nach § 10 Abs. 3 der Einrichtung ist auf der Grundlage sachgerechter 
Maßstäbe auf die beteiligten Kirchengemeinden zu verteilen. 

Zur Umlageberechnung ist der den Zentralrendanturen zur Verfügung gestellte Umlagerechner 
anzuwenden. Dieser berücksichtigt mehrere Verteilungsmaßstäbe, so dass insgesamt ein aus-
gewogenes Ergebnis erzielt wird. 

(2) Die Kirchengemeinden haben auf ihr Umlagesoll angemessene Abschlagszahlungen zu leis-
ten.

§ 12 – Zuweisungen für bestimmte Zwecke des laufenden Haushaltsbedarf

(1) Für eine nachgewiesene und andauernde Sonderbelastung, die durch die übrigen Schlüs-
selansätze nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wird, kann eine von der bischöflichen 
Behörde ermittelte Zweckzuweisung festgelegt werden.

Die Höhe der Zweckzuweisung wird im Einzelfall aufgrund eines Antrages einer Kirchengemein-
de durch die bischöfliche Behörde widerruflich festgesetzt. Bei der Bemessung der Zweckzuwei-
sung ist die allgemeine Haushalts- und Vermögenslage (Rücklagen etc.) der Kirchengemeinde 
angemessen zu berücksichtigen. In den Folgejahren ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich.

(2) Einer Kirchengemeinde, die Einrichtungen unterhält, Aufgaben übernommen hat oder Be-
lastungen unterliegt, für die im Haushaltsplan des Bistums Förderungsmittel ausgewiesen sind, 
kann auf Antrag eine zweckgebundene Zuweisung bewilligt werden.

(3) Die Zuweisung wird schriftlich unter Angabe des Verwendungszwecks und des Haushalts-
jahres bewilligt.

(4) Die bestimmungsgemäße Verwendung der Zuweisung ist in der Haushaltsrechnung  - § 34 
HKO - der Kirchengemeinde nachzuweisen. Die bischöfliche Behörde kann die Vorlage eines 
gesonderten Verwendungsnachweises fordern.

(5) Bei der Bemessung der Zuweisung nach Abs. 1 oder 2 sind die Haushaltsgrundsätze der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten sowie die zweckbezogenen Einnahmen der 
Kirchengemeinden zu berücksichtigen.

(6) Veränderungen im Hinblick auf die gewährte Zweckzuweisung sind unverzüglich der 
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bischöflichen Behörde anzuzeigen und führen ggfls. zu einer Reduzierung bzw. einem Wegfall 
der Zweckzuweisung.

Fallen die Ausgaben für die gewährte Zweckzuweisung niedriger aus, so ist die Zuweisung neu 
festzusetzen, es sei denn, der Kürzungsbetrag liegt unter 500 Euro.

(7) Werden durch die bischöfliche Behörde im Rahmen der Haushaltsprüfung - § 72 HKO - Ab-
rechnungsmängel festgestellt, die sich auf die Höhe der bewilligten Zuweisung negativ aus-
wirken, so ist die Zuweisung neu festzusetzen, es sei denn, der Kürzungsbetrag liegt unter 500 
Euro.

Überzahlte Zuweisungsbeträge sind von der Kirchengemeinde zu erstatten; sie können von der 
bischöflichen Behörde nach § 8 Abs. 5 verrechnet werden.

§ 13 – Investitionszuweisungen

(1) Einer Kirchengemeinde kann auf Antrag nach Maßgabe des Haushaltsplans des Bistums 
eine Investitionszuweisung insoweit bewilligt werden, als zur Finanzierung der Maßnahme des 
Vermögenshaushaltes verwendbare Eigenmittel der Kirchengemeinde nicht vorhanden sind 
und auch nicht beschafft werden können, Zuschüsse Dritter nicht zu erwarten sind und die 
Aufnahme eines Darlehns bzw. innere Anleihe nicht vertretbar ist.

(2) Eine Investitionszuweisung wird nicht bewilligt

1. für eine Maßnahme nach Abs. 1, die ohne schriftliche Genehmigung der bischöflichen Be-
hörde bereits durchgeführt worden ist oder mit der bereits begonnen wurde,

2. für eine Maßnahme, für die im Einzelfall eine Inanspruchnahme aus der Bauunterhaltungs-
rücklage nach § 5 Ziff. 3 vorgesehen ist.

(3) Bei einer Maßnahme nach Abs. 1 wird eine Investitionszuweisung nur bewilligt, wenn Art 
und Umfang der Maßnahme, die voraussichtlichen Kosten und deren Finanzierung von der 
bischöflichen Behörde schriftlich genehmigt worden sind.

Die einschlägigen Bestimmungen der Baumaßnahmenordnung (BauMO) für die Erteilung der 
kirchenaufsichtlichen Genehmigungen sind gemäß Art. 4 und 5 der Geschäftsanweisung für 
Baumaßnahmen der Kirchengemeinden und Verbände einschließlich der Stellenfonds, unselb-
ständigen Stiftungen und Sondervermögen im nrw.-Teil des Bistums Münster zu beachten. 

(4) Eine Investitionszuweisung wird schriftlich unter Angabe des Verwendungszweckes und des 
Haushaltsjahres bewilligt.

(5) Werden durch das Ausschreibungsergebnis die nach Abs. 3 festgelegten Gesamtkosten um 
mehr als 5 % überschritten, so darf die Kirchengemeinde mit der Maßnahme erst beginnen, 
wenn sie die Mehrkosten im Einvernehmen mit der bischöflichen Behörde nachfinanziert hat; 
das gilt sinngemäß für sonstige unvorhergesehene Mehrausgaben, die bei der Durchführung 
der Maßnahme entstehen.

(6) Bei der Bemessung der Investitionszuweisung bleiben die durch Abs. 3 und Abs. 5 nicht er-
fassten Ausgaben unberücksichtigt.

(7) Auf eine bewilligte Investitionszuweisung kann die bischöfliche Behörde im Rahmen des 
vorgeschriebenen Verfahrens auf schriftliche Anforderung durch die Kirchengemeinde hin Ab-
schläge zahlen, wenn ihre unmittelbare bestimmungsmäßige Verwendung gesichert ist.

(8) Die bestimmungsgemäße Verwendung der Investitionszuweisung ist in der Haushaltsrech-
nung - § 34 HKO - der Kirchengemeinde nachzuweisen. 
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Die bischöfliche Behörde kann die Vorlage eines gesonderten Verwendungsnachweises for-
dern.

(9) Erreichen die abrechnungsfähigen Ausgaben der Maßnahme nicht den der Bewilligung zu-
grunde liegenden Kostenvoranschlag, so ist die Investitionszuweisung angemessen zu kürzen. 

(10) Die Bestimmungen des § 12 Abs. 7 gelten sinngemäß.

§ 14 – Sonderregelungen

Erhält eine Kirchengemeinde aufgrund der Anrechnungsvorschriften gemäß § 6 keine allgemeine 
Schlüsselzuweisung, so kommt der zweifache Betrag zur Auszahlung, der sich aus § 7 ergibt.

§ 15 – Übergangsregelungen

(1) Sofern vor Inkrafttreten dieser Ordnung im Rahmen der Schlüsselzuweisung Zuschüsse zu 
anrechenbaren Kapitaldiensten bewilligt wurden, werden diese bis zur endgültigen Tilgung 
entsprechend weiter gewährt. 

(2) Hat eine Kirchengemeinde vor Inkrafttreten dieser Ordnung im Rahmen der Schlüsselzu-
weisung Anspruch auf Anerkennung der A-BGF nach § 15 Abs. 1 ZuwO 2013, wird diese als 
Zweckzuweisung nach § 12 dieser Ordnung bis zum Ablauf des bewilligten Übergangszeitrau-
mes berücksichtigt. Bei der Feststellung der berücksichtigungsfähigen Fläche für die Bauunter-
haltungspauschale bleibt diese Übergangsregelung unberücksichtigt. 

§ 16 – Verwaltungsvorschriften

Die bischöfliche Behörde kann zur einheitlichen Anwendung und Durchführung dieser Ordnung 
Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 17 – Inkrafttreten

(1) Der Diözesankirchensteuerrat hat dieser Ordnung in seiner Sitzung am 23. November 2019 
zugestimmt.

(2) Diese Ordnung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die ZuwO 2013 vom 
30.11.2012 sowie die sonstigen dieser Ordnung entgegenstehenden diözesanen Vorschriften 
außer Kraft.

Münster, 6. Dezember 2019

L.S.

Für das Bistum Münster
† Dr. Felix Genn

Bischof von Münster
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Art. 5 Ernennung von Frau Hildegard Frieling-Heipel zur Ansprechperson 
 für das Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs

Gemäß Regelung für das Verfahren bei Fällen sexuellen Missbrauchs durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bistums Münster ernenne ich 

Frau Hildegard Frieling-Heipel 
aus Bocholt

mit Wirkung vom 1.1.2020 für drei Jahre zur Ansprechperson für das Verfahren bei Fällen sexuel-
len Missbrauchs durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums Münster. 

Ich vertraue darauf, dass Frau Hildegard Frieling-Heipel mit Gottes Hilfe ihre Aufgabe erfüllen wird. 

Münster, 20.12.2019

L.S.

Für das Bistum Münster
† Dr. Felix Genn

Bischof von Münster

Art. 6 Dekret über die Aufhebung der Dekanate Coesfeld und Dülmen 
 und Neugründung eines vereinten Dekantes

Die Dechanten der Dekanate Coesfeld und Dülmen haben mit Schreiben vom 27. November 2019 
um die Aufhebung der zwei Dekanate und um Neugründung eines vereinten Dekanates gebeten. 

Die Pastoralkonferenzen und die Hauptamtlichen der Dekanate wurden befragt und haben ihre 
Zustimmung gegeben. 

Hiermit hebe ich die Dekanate Coesfeld und Dülmen zum 31.12.2019 auf. Zugleich entpflichte ich 
den Dechanten Johannes Hammans sowie den Koordinator Norbert Caßens. 

Gemäß can. 374 § CIC errichte ich hiermit zum 01.01.2020 das Dekanat Coesfeld und Dülmen. 
Dazu gehören die Pfarreien St. Johannes d. T., Billerbeck, Ss. Fabian und Sebastian, Rosendahl 
(Osterwick), Anna Katharina, Coesfeld, St. Lamberti, Coesfeld, St. Johannes d. T., Coesfeld (Lette), 
St. Viktor, Dülmen, Heilig Kreuz, Dülmen, St. Pankratius, Dülmen (Buldern), St. Georg, Dülmen 
(Hiddingsel), St. Dionysius und St. Georg, Havixbeck und St. Martin, Nottuln.

Münster, 5. Dezember 2019

L.S.

Für das Bistum Münster
† Dr. Felix Genn

Bischof von Münster
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Art. 7 Beschlüsse der Bundeskommission 3/2019 
 vom 10. Oktober 2019 in Fulda

A. Stufenzuordnung bei horizontaler Wiedereinstellung

I. Abschnitt IIII A § 1 Buchst. (a) Anlage 1 zu den AVR wird wie folgt geändert:

1. In Abschnitt III A § 1 Buchst. (a) Anlage 1 zu den AVR wird folgender Satz als Satz 2 einge-
fügt:

„2Bei Einstellung im Anschluss an ein Dienstverhältnis bei demselben Dienstgeber wird 
der Mitarbeiter mit einschlägiger Berufserfahrung (horizontale Wiedereinstellung) abwei-
chend von Satz 1 der im vorhergehenden Dienstverhältnis erworbenen Stufe zugeordnet 
und die im vorhergehenden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird fortgeführt, 
soweit es zwischen den Dienstverhältnissen zu keiner längeren als einer sechsmonatigen 
rechtlichen Unterbrechung gekommen ist.“

II. §§ 13 Abs. 2 Anlagen 31 und 32 zu den AVR werden wie folgt geändert:

1. In § 13 Abs. 2 der Anlage 31 wird folgender Satz als Satz 4 eingefügt:

„4Bei Einstellung im Anschluss an ein Dienstverhältnis bei demselben Dienstgeber werden 
die Mitarbeiter  mit einschlägiger  Berufserfahrung (horizontale Wiedereinstellung) der 
im vorhergehenden Dienstverhältnis erworbenen Stufe zugeordnet und die im vorherge-
henden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird fortgeführt, soweit es zwischen den 
Dienstverhältnissen zu keiner längeren als einer sechsmonatigen rechtlichen Unterbre-
chung gekommen ist.“

2. In § 13 Abs. 2 der Anlage 32 zu den AVR wird folgender Satz als Satz 4 eingefügt:

„4Bei Einstellung im Anschluss an ein Dienstverhältnis bei demselben Dienstgeber werden 
die Mitarbeiter  mit einschlägiger  Berufserfahrung (horizontale Wiedereinstellung) der 
im vorhergehenden Dienstverhältnis erworbenen Stufe zugeordnet und die im vorherge-
henden Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird fortgeführt, soweit es zwischen den 
Dienstverhältnissen zu keiner längeren als einer sechsmonatigen rechtlichen Unterbre-
chung gekommen ist.“

 III. § 11 Abs. 2 Anlage 33 zu den AVR werden wie folgt geändert:

1. In § 11 Abs. 2 Anlage 33 zu den AVR wird folgender Satz als neuer Satz 5 eingefügt:

„5Bei Einstellung im Anschluss an ein Dienstverhältnis bei demselben Dienstgeber werden 
die Mitarbeiter mit einschlägiger Berufserfahrung (horizontale Wiedereinstellung) der im 
vorhergehenden Dienstverhältnis erworbenen Stufe zugeordnet und die im vorhergehen-
den Dienstverhältnis erreichte Stufenlaufzeit wird fortgeführt, soweit es zwischen den 
Dienstverhältnissen zu keiner  längeren als einer  sechsmonatigen  rechtlichen Unterbre-
chung gekommen ist.“

2. In § 11 Abs. 2 Anlage 33 zu den AVR wird der bisherige Satz 5 – wortgleich – zum neuen 
Absatz 2a, werden die bisherigen Sätze 6, 7 und 8 – wortgleich – zum neuen Absatz 3 mit 
den Sätzen 1 bis 3, wird der bisherige Absatz 3 – wortgleich – zum neuen Absatz 4.

3. Die bisherige „Anmerkung zu Abs. 2 Satz 5“ des § 11 Anlage 33 zu den AVR wird umbenannt 
in „Anmerkung zu Absatz 2a“.

IV. Inkrafttreten

Die Änderungen treten rückwirkend zum 1. August 2019 in Kraft.
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B. Höhergruppierung in Anlage 31 und 32 zu den AVR

I. § 14 der Anlage 31 und § 14 der Anlage 32 zu den AVR werden wie folgt neu gefasst:

1. In § 14 der Anlage 31 zu den AVR wird Absatz 4 Satz 1 wie folgt neu gefasst:

„(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Mitarbeiter der glei-
chen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindes-
tens jedoch der Stufe 2. 2Fällt der Zeitpunkt der Stufensteigerung mit dem einer Höher-
gruppierung eines Mitarbeiters zusammen, so ist zunächst die Steigerung in der bisherigen 
Vergütungsgruppe vorzunehmen und danach die Höhergruppierung durchzuführen. 3Die 
Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 
4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der 
höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Der Mitarbeiter erhält vom Beginn 
des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt 
aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.“

2. In §14 der Anlage 32 zu den AVR wird Absatz 4 Satz 1 wie folgt neu gefasst:

„(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Mitarbeiter der gleichen 
Stufe zugeordnet,  die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindestens 
jedoch der Stufe 2. 2Fällt der Zeitpunkt der Stufensteigerung mit dem einer Höhergrup-
pierung eines Mitarbeiters zusammen, so ist zunächst die Steigerung in der bisherigen 
Vergütungsgruppe vorzunehmen und danach die Höhergruppierung durchzuführen. 3Die 
Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung.     
4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist der Mitarbeiter der in der 
höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Der Mitarbeiter erhält vom Beginn 
des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt 
aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.“

II. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. November 2019 in Kraft.

C. Korrektur des Beschlusses der BK  vom 15.03.2018  zur Übertragung  der Regelungskompetenz 
für die Heilerziehungspflegeausbildung auf die Regionalkommission Baden-Württemberg

1. Ziffer 1 des Beschlusses zur Übertragung der Regelungskompetenz auf die Regionalkom-
mission Baden-Württemberg vom 15.03.2018 wird folgendermaßen neu gefasst: „Gemäß 
§ 13 Abs. 6 S. 1 Alt. 2 AK-Ordnung wird an die Regionalkommission Baden-Württemberg 
die Regelungszuständigkeit zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse für Schülerinnen 
und Schüler der Fachrichtung Heilerziehungspflege dahingehend übertragen, dass die Re-
gionalkommission Baden- Württemberg Regelungen für Schülerinnen und Schüler in der 
Heilerziehungspflegeausbildung beschließen kann, die bei einem Ausbildungsträger im Zu-
ständigkeitsbereich der Regionalkommission Baden-Württemberg ihre praktische Ausbil-
dung absolvieren.“

2. Dieser Beschluss tritt zum 01.04.2018 in Kraft.

Fulda, den 10. Oktober 2019

gez. Heinz-Josef Kessmann 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission
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Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

A Stufenzuordnung bei horizontaler Wiedereinstellung

1. Einfügung eines Satzes 2 in Abschnitt III A § 1 Buchst. (a) Anlage 1 zu den AVR, eines Satzes 
4 in die §§ 13 Abs. 2 Anlagen 31 und 32 zu den AVR sowie eines neuen Satzes 5 in § 11 Abs. 
2 Anlage 33 zu den AVR:

Die Einfügung eines Satzes 2 in Abschnitt III A § 1 Buchst. (a) Anlage 1 zu den AVR, eines 
neuen Satzes 4 in die §§ 13 Abs. 2 Anlagen 31 und 32 zu den AVR sowie eines neuen Satzes 
5 in § 11 Abs. 2 Anlage 33 zu den AVR bezweckt es, die Stufenzuordnung bei horizontaler 
Wiedereinstellung zu regeln. Eine horizontale Wiedereinstellung liegt vor, wenn ein Mitar-
beiter gemäß dem neuen Dienstverhältnis eine Tätigkeit zu verrichten hat, die gleichartig 
oder gleichwertig der Tätigkeit ist, die er im vorherigen Dienstverhältnis bei demselben 
Dienstgeber zu verrichten hatte.

Anlass für die Regelung ist die aktuelle Rechtsprechung des Sechsten Senates des Bun-
desarbeitsgerichtes zur Stufenzuordnung und zur Stufenmitnahme bei der horizontalen 
Wiedereinstellung im Anschluss an ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber (BAG, 
Urteil v. 06.09.2018, 6 AZR 836/16). Das Bundesarbeitsgericht hat in dieser Entscheidung § 
16 Abs. 2 S. 2 TVöD-B, der in den §§ 13 Abs. 2 S. 2 Anlagen 31 und 32 zu den AVR sowie in 
§ 11 Abs. 2 S. 3 Anlage 33 zu den AVR wortgleich abgebildet ist, insofern für teilnichtig er-
klärt, als die darin enthaltene, auf ein bzw. drei Jahre limitierte Anerkennung einschlägiger 
Berufserfahrung gegen § 4 Abs. 2 S. 3 TzBfG verstößt (siehe auch BAG, Urteil v. 24.10.2013, 
6 AZR 964/11).

Nach § 4 Abs. 2 S. 3 TzBfG müssen für befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben Zeiten 
wie für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer berücksichtigt werden, wenn es sich um 
wiederholte Einstellungen für eine gleichwertige oder gleichartige Tätigkeit handelt. Denn: 
Verrichten Arbeitnehmer in befristeten Arbeitsverhältnissen identische Aufgaben wie Dau-
erbeschäftigte, erlangen sie die gleiche Berufserfahrung (vgl. BAG, Urteil v. 27.04.2017, 6 
AZR 459/16). Für die nur limitierte Berücksichtigung der erworbenen Berufserfahrung in 
§ 16 Abs. 2 S. 2 TVöD-B bei den zuvor befristet beschäftigten Arbeitnehmer gibt es keinen 
sachlichen Grund, der diese unterschiedliche Behandlung rechtfertigte, so das Bundesar-
beitsgericht in seiner Entscheidung vom 6. September 2018 weiter.

Dieses Diktum hat zur Folge, dass auch die Regelungen zur Regelvergütung für Mitarbeiter, 
die unter die Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR fallen (vgl. Abschnitt III A § 1 Anlage 1 zu den 
AVR), zu aktualisieren sind. Auch befristet beschäftigte Mitarbeiter dieser Anlagen  haben 
derzeit keinen tariflichen Anspruch darauf, im Falle einer horizontalen Wiedereinstellung 
der im vorigen Dienstverhältnis erworbenen Stufe zugeordnet zu werden und angebroche-
ne Stufenlaufzeiten im neuen Dienstverhältnis angerechnet zu bekommen.

Die uneingeschränkte Berücksichtigung von Zeiten einschlägiger Berufserfahrung hat nach 
der aktuellen Entscheidung des BAG jedenfalls dann zu erfolgen, wenn es zwischen den Ar-
beitsverhältnissen zu keiner längeren als einer sechsmonatigen rechtlichen Unterbrechung 
gekommen ist (BAG, Urteil v. 06.09.2018,   6 AZR 836/16).

Der neue Satz 2 in Abschnitt III A § 1 Buchst. (a) Anlage 1 zu den AVR, der neue Satz 4 in 
den §§ 13 Abs. 2 Anlagen 31 und 32 zu den AVR sowie der neue Satz 5 in § 11 Abs. 2 An-
lage 33 zu den AVR setzen das Diktum des Bundesarbeitsgerichtes um, wonach befristet 
und unbefristet beschäftigte Mitarbeiter, die identische oder zumindest gleichwertige Auf-
gaben verrichten, gleichwertig sind. Gleichzeitig übernehmen die neuen Regelungen die 
Maßgabe des Bundesarbeitsgerichtes, bis zu welcher Dauer rechtliche Unterbrechungen 
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der Arbeitsverhältnisse für die uneingeschränkte Berücksichtigung von Zeiten einschlägi-
ger Berufserfahrung unschädlich sind (sechs Monate).

Um das Regelungsziel, die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes zur hori-
zontalen Wiedereinstellung in den AVR wirksam abzubilden, zu erreichen, sind die §§ 13 
Abs. 2 S. 4 Anlagen 31 und 32 zu den AVR im Falle der horizontalen Wiedereinstellung als 
lex speciales-Regelungen zu den Regelungen zur Stufenzuordnung in den §§ 13 Abs. 2 S. 2 
und 3 Anlagen 31 und 32 zu den AVR anzusehen und gehen diesen daher in den erwähnten 
Fallkonstellationen vor. Gleiches gilt  für  § 11 Abs. 2 S. 5 Anlage 33 zu den AVR (n.F.) gegen-
über den Regelungen zur Stufenzuordnung in § 11 Abs. 2 S. 3 und 4 Anlage 33 zu den AVR 
sowie für Abschnitt III A § 1 Buchst. (a) S. 2 Anlage 1 zu den AVR gegenüber Abschnitt III A 
§ 1 Buchst. (a) S. 1 Anlage 1 zu den AVR.

Für die Voraussetzung der „einschlägigen Berufserfahrung“ gelten dieselben Anforderun-
gen wie in den Sätzen 2 der §§ 13 Abs. 2 Anlagen 31 und 32 zu den AVR sowie in Satz 3 des 
§ 11 Abs. 2 Anlage 33 zu den AVR. Danach ist die Berufserfahrung einschlägig, wenn die 
frühere Tätigkeit im Wesentlichen fortgesetzt wird. So ist eine „einschlägige Berufserfah-
rung“ in der Regel bei  früheren Tätigkeiten  in  derselben  Entgeltgruppe anzunehmen. (vgl. 
Beyer, Arbeitsrecht der Caritas, § 13 Anlagen 31/32 zu den AVR, Rn. 15). Sie kann aber auch 
dann vorliegen, wenn ein Mitarbeiter in seiner früheren Tätigkeit ein Entgelt nach einer für 
seine Tätigkeit zu niedrigen Entgeltgruppe erhalten hat (LAG Köln, Urteil v. 13.07.2012, 4 
Sa 441/12).

Die Neuregelungen im Abschnitt III A § 1 Buchst. (a) Anlage 1 zu den AVR sowie in den §§ 13 
Abs. 2 S. 4 Anlagen 31 und 32 zu den AVR und in § 11 Abs. 2 S. 5 Anlage 33 zu den AVR (n.F.) 
kollidieren nicht mit den Regelungen des Abschnitts III A § 3 Anlage 1 zu den AVR sowie 
mit den Regelungen der §§ 13 Abs. 2a Anlagen 31 und 32 zu den AVR und des § 11 Abs. 2a 
Anlage 33 zu den AVR (n.F.) – Anschlussdienstverhältnis/ unmittelbare Vorbeschäftigung 
im Geltungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der Katholischen Kirche –, 
da letztere Normen v.a. dazu bestimmt sind, die Fälle der vorherigen Tätigkeit des Mitar-
beiters bei einem anderen Dienstgeber zu regeln. Auch bestimmen diese Normen nicht, ob 
angebrochene Stufenlaufzeiten im neuen Dienstverhältnis zu übernehmen sind.

Zudem gewähren die genannten Regelungen zur unmittelbaren Vorbeschäftigung im Gel-
tungsbereich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der Katholischen Kirche dem 
Mitarbeiter keinen Anspruch auf Berücksichtigung von Zeiten einschlägiger Berufserfah-
rung, wenn das neue Dienstverhältnis nicht unmittelbar an das vorherige Dienstverhältnis 
anschließt. In diesen Fällen steht es vielmehr im Ermessen des Dienstgebers, ob Vordienst-
zeiten bei der Stufenzuordnung berücksichtigt werden (vgl. Anmerkung 2 zu Abschnitt III A 
§ 3 Anlage 1 zu den AVR, Anmerkung zu Absatz 2a der §§ 13 Anlagen 31 und 32 zu den AVR 
sowie Anmerkung zu Absatz 2 Satz 5 des § 11 Anlage 33 zu den AVR).

2. Systematische Änderungen in § 11 Anlage 33 zu den AVR

Die Neuordnung des § 11 Anlage 33 zu den AVR erfolgt aus systematischen Gründen und 
dient der besseren Übersichtlichkeit der Norm. Die Neuordnung übernimmt die vorhande-
ne Struktur der §§ 13 Anlage 31 und 32 zu den AVR. Vor dem Hintergrund, dass die Normen 
zur Stufenzuordnung in den Fällen der unmittelbaren Vorbeschäftigung im Geltungsbe-
reich der AVR oder im sonstigen Tätigkeitsbereich der Katholischen Kirche einen Spezialfall 
regeln, hat es Sinn, diesen Spezialfall in einem eigenen Absatz zu regeln. Die Neuordnung 
sorgt zudem dafür, dass an der Struktur des § 11 Anlage 33 zu den AVR deutlich wird, dass 
diese Norm inhaltlich §§ 13 Anlage 31 bis 32 gleicht: Gleiche Struktur gleich gleicher Rege-
lungsgehalt.
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Aus der Neuordnung des § 11 Anlage 33 zu den AVR folgt auch die redaktionelle Änderung 
der Umbenennung der unter 4. genannten Anmerkung.

B Höhergruppierung in Anlage 31 und 32 zu den AVR

Mit der neuen Entgeltordnung für den Besonderen Teil Krankenhäuser wurden im TVöD-K die Ent-
geltgruppen um die E-Gruppen erweitert. Dem sind auch die AVR-Caritas gefolgt. Am 8. Dezember 
2016 beschloss die Bundeskommission die neue Entgeltordnung für die Anlagen 31 und 32 zu den 
AVR und führte damit die E-Gruppen ein.

Eingangsstufe bei den E-Gruppen ist durchgängig die Stufe 1 – für die Entgeltgruppen EG 9b bis 
EG 15, (vgl. § 13 Abs. 1 i.V.m. Anhang A der Anlagen 31 und 32 zu den AVR). Im Unterschied dazu 
ist bei den P-Gruppen die Stufe 2 die Eingangsstufe für die Entgeltgruppen P 7 bis P 16, (vgl. § 13a 
i.V.m. Anhang A der Anlagen 31 und 32 zu den AVR).

Für Beschäftigte, die in einer der vergleichbaren Entgeltgruppen E 9b bis E 15 nach Anlage A 
TVöD-K eingruppiert sind, regelt § 17 Abs. 4 TVöD-K, dass bei einer Höhergruppierung die Stufen-
zuordnung mindestens zur Stufe 2 erfolgt.

Eine entsprechende Regelung für die Höhergruppierung und Stufenzuordnung fehlte bisher in den 
Anlagen 31 und 32 zu den AVR. Mit dem vorliegenden Beschluss wird § 14 der Anlagen 31 und 
32 zu den AVR in Absatz 4, Satz 1 ergänzt. Damit werden nun auch die Fälle erfasst, in denen ein 
Mitarbeiter, der sich noch in Stufe 1 befindet, höhergruppiert wird. Mit der neuen Regelung ist 
dieser Mitarbeiter mindestens der Stufe 2 zuzuordnen.

C Korrektur des Beschlusses der BK vom 15.03.2018 zur Übertragung der Regelungskompetenz für 
die Heilerziehungspflegeausbildung auf die Regionalkommission Baden-Württemberg

Die Ausbildungsverhältnisse für Schülerinnen und Schüler der Fachrichtung Heilerziehungspflege 
(HEP) sind in den AVR nicht geregelt. Die Ausbildung ist in den Bundesländern unterschiedlich ge-
regelt, daher hat die Bundeskommission hier bisher keine AVR-Regelung beschlossen.

Für diese Ausbildungsverhältnisse sind aber im Zuständigkeitsbereich der Regionalkommission 
Baden-Württemberg dringend Regelungen in den AVR notwendig. Aufgrund der Kompetenzüber-
tragung vom 15.03.2018 hat die Regionalkommission Baden-Württemberg zwischenzeitlich auch 
einen Beschluss gefasst.

Es hat sich aber gezeigt, dass mit der übertragenen Kompetenz und dem Bezug auf die Verord-
nung über die Ausbildung und Prüfung an den Fachschulen für Sozialwesen der Fachrichtung Hei-
lerziehungspflege in Baden-Württemberg nicht alle Fälle geregelt werden können. Daher wird zur 
Vermeidung einer Regelungslücke die Kompetenz korrigiert.

Beschlusskompetenz:

Die Regelungen gestalten Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 
Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandtei-
le, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs i. S. d. § 13 
Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission nach § 13 Abs. 1 
Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung.



Kirchliches Amtsblatt Münster 2020 Nr. 142

Art. 8 Gesetz zur Regelung des Rechtsinstruments 
 nach § 29 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)  
 im Bereich der Diözese Münster (§ 29-KDG-Gesetz)

Zur Regelung des Rechtsinstruments nach § 29 KDG über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Auftrag wird das nachfolgende Gesetz erlassen.

§ 1 - Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für kirchliche Stellen im Bereich der Diözese Münster, die im weltlichen Rechts-
kreis öffentlich-rechtlich verfasst sind. Hierzu gehören neben dem Bistum insbesondere der Bi-
schöfliche Stuhl, das Domkapitel, die Kirchengemeindeverbände und die Kirchengemeinden. Es 
gilt auch für die sonstigen öffentlich-rechtlich verfassten selbstständigen Vermögensmassen auf 
Ortskirchenebene, insbesondere die Kirchenfonds, Pfarrfonds, Armenfonds, Krankenhausfonds 
und sonstigen Fonds.

§ 2 - Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag erfolgt gemäß § 29 Absatz 3 KDG aufgrund 
eines Vertrages oder aufgrund dieses Gesetzes. Hierbei sind insbesondere die Vorgaben nach § 29 
Absatz 3 und 4 KDG zu beachten.

§ 3 - Regelung durch Verwaltungsverordnung

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Regelungen trifft der Generalvikar.

§ 4 - Schlussbestimmungen

Dieses Gesetz tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Münster, 12. Dezember 2019

L.S.

Für das Bistum Münster
† Dr. Felix Genn

Bischof von Münster
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Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates

Art. 9 Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Regelgung 
 des Rechtsinstruments nach § 29 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
 im Bereich der Diözese Münster vom 1. Januar 2020  
 (§ 29-KDG-Gesetz-DVO)

Gemäß § 3 des Gesetzes zur Regelung des Rechtsinstruments nach § 29 KDG im Bereich der Diö-
zese Münster vom 1. Januar 2020 wird für den Bereich der Diözese Münster folgende Regelung 
getroffen:

§ 1 - Gegenstand der Verordnung, Dauer der Verarbeitung

(1) Gegenstand dieser Verordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das 
Bistum Münster, den Bischöflichen Stuhl, das Domkapitel, die Kirchengemeindeverbände, die 
Kirchengemeinden und sonstige öffentlich-rechtlich verfasste kirchliche Stellen für andere öf-
fentlich-rechtlich verfasste kirchliche Stellen. Diese Stellen handeln entweder als Verantwort-
liche oder Verarbeiter im Sinne dieser Verordnung. Die Verordnung gilt für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, soweit eine der genannten Körperschaften und angehörigen Ein-
richtungen diese Daten für eine der anderen genannten Körperschaften und angehörigen Ein-
richtungen verarbeitet.

Die Verarbeitung umfasst insbesondere folgende Aufgaben:

Bereitstellung folgender Anwendungssoftware, Tätigkeiten und Diensten im Rahmen folgender 
exemplarischer Verarbeitungen; 

• Bereitstellung der elektronischen Informations- und Datenverarbeitungssysteme, ins-
besondere die Ausstattung mit Hard- und Software von Arbeitsplatzcomputern, zentrale 
IT-Systeme (E-Mailsystem, Dateiablagesysteme, Archivierungssysteme, IT-Sicherheitssyste-
me, IT-Verwaltungssysteme),

• Personalverwaltung und -abrechnung, Besoldung, Finanzbuchhaltung, Buchführung, Kas-
sengeschäfte, Spendenverwaltung, Immobilienverwaltung, Friedhofsverwaltung, kirchli-
ches Meldewesen, Verwaltungsaufgaben für Kirchengemeinden, Verwaltungsaufgaben für 
Tageseinrichtungen für Kinder, Verwaltungsaufgaben für Büchereien, Verwaltungsaufga-
ben für Bildungshäuser, Plattformbereitstellung für Onlineschulungen, Datenschutztätig-
keiten,

• Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen oder sonstige entsprechende Veranlassun-
gen.

(2) Die Verarbeitung erfolgt unbefristet und endet spätestens mit dem ersatzlosen Außerkraft-
treten dieser Verordnung. 

§ 2 - Konkretisierung des Auftragsinhalts

(1) Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten 

Nähere Beschreibung der Verarbeitung im Hinblick auf Art und Zweck der Aufgaben des Verar-
beiters: Bereitstellung, Administration, Betrieb, Durchführung und Betreuung der in § 1 Abs. 1 
genannten Arten der Verarbeitung zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltungstätig-
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keit in den dort genannten Körperschaften und angehörigen Einrichtungen.

Die Verarbeitung findet ausschließlich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. 
Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Verantwortlichen und 
darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der §§ 39 ff. KDG erfüllt sind.

(2) Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Daten sind folgende Datenarten/-kate-
gorien 

• Personenstammdaten, insbesondere Namen, Geburtsdaten, Anschriften, 

• Kommunikationsdaten, insbesondere Telefonkontakte, E-Mail,

• Vertragsstammdaten, insbesondere Vertragsbeziehung, Vertragsinteresse, 

• Vertragsabrechnungs-, Zahlungs- und Bankdaten

• Planungs- und Steuerungsdaten,

• Kirchliche und kommunale Meldedaten nach dem Bundesmeldegesetz,

• Daten zur Personalverwaltung, insbesondere Sozialversicherungsdaten und Vergütung,

• Daten für die Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder,

• Daten für die Verwaltung von Büchereien,

• Daten für die Verwaltung von Schulen und pädagogischen Netzen,

• Daten für die Verwaltung von Bildungshäusern,

• Daten für die Verwaltung von Beratungsstellen, insbesondere Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung,

• Personenbezogene Vorgangsdaten in Akten.

(3) Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen umfassen:

• Mitglieder und ggf. Familienangehörige

• Abonnenten/Innen, Lieferanten/Innen, Kunden und Kundinnen 

• Dienstnehmer/Innen im Sinne des § 4 Ziffer 24 KDG,

• Vertragsparteien, Nutzungsberechtigte, sonstige Dritte 

• Ansprechpartner/Innen

§ 3 - Technisch-organisatorische Maßnahmen

(1) Der Verarbeiter hat die Umsetzung der im Vorfeld der Verarbeitung dargelegten und erfor-
derlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, insbe-
sondere hinsichtlich der konkreten Durchführung zu dokumentieren und dem Verantwortlichen 
auf Nachfrage zur Prüfung zu übergeben. Soweit eine Prüfung/ein Audit des Verantwortlichen 
einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen.

(2) Der Verarbeiter hat die Sicherheit gem. §§ 29 Abs. 4 lit. c, 26 KDG insbesondere in Verbindung 
mit § 7 Abs. 1 und 2 KDG und den einschlägigen Regelungen der jeweils geltenden KDG-DVO 
herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen um Maßnahmen 
der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus 
hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der 
Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Um-
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fang und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von § 26 
Abs. 1 und 3 KDG zu berücksichtigen.

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fort-
schritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Verarbeiter gestattet, alternative ad-
äquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnah-
men nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren.

§ 4 - Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten

(1) Der Verarbeiter darf die Daten, die verarbeitet werden, nicht eigenmächtig sondern nur 
nach dokumentierter Weisung des Verantwortlichen berichtigen, löschen oder deren Verarbei-
tung einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Ver-
arbeiter wendet, wird der Verarbeiter dieses Ersuchen unverzüglich an den Verantwortlichen 
weiterleiten.

(2) Soweit vom Gegenstand der Verarbeitung umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Verges-
senwerden, Berichtigung, Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung des 
Verantwortlichen unmittelbar durch den Verarbeiter sicherzustellen.

§ 5 - Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Verarbeiters

Der Verarbeiter hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieser Verordnung gesetzliche 
Pflichten gemäß §§ 26, 29 bis 33 KDG; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung fol-
gender Vorgaben:

(1) Benennung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß §§ 37, 
38 KDG ausübt. Dessen Kontaktdaten werden dem Verantwortlichen zum Zweck der direk-
ten Kontaktaufnahme mitgeteilt. Ein Wechsel des betrieblichen Datenschutzbeauftragten wird 
dem Verantwortlichen unverzüglich mitgeteilt. 

(2) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß §§ 26 Abs. 5, 29 Abs. 4 lit. b, 30 KDG. Der Verar-
beiter setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf die Vertraulichkeit 
verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut 
gemacht wurden. Der Verarbeiter und jede dem Verarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich entsprechend der Weisung 
des Verantwortlichen verarbeiten einschließlich der in dieser Verordnung eingeräumten Befug-
nisse, es sei denn, dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.

(3) Die Umsetzung und Einhaltung aller für die Verarbeitung erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß §§ 29 Abs. 4 lit. c, 26 KDG.

(4) Der Verantwortliche und der Verarbeiter arbeiten auf Anfrage mit der kirchlichen Daten-
schutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.

(5) Die unverzügliche Information des Verantwortlichen über Kontrollhandlungen und Maß-
nahmen der kirchlichen Datenschutzaufsicht, soweit sie sich auf diese Verarbeitung beziehen. 
Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder 
Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Verarbeitung 
beim Verarbeiter ermittelt.

(6) Soweit der Verantwortliche seinerseits einer Kontrolle der kirchlichen Datenschutzaufsicht, 
einem Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen 
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Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung beim Verarbeiter ausgesetzt ist, hat ihn der Verarbeiter nach besten Kräften zu unterstüt-
zen.

(7) Der Verarbeiter kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem Verant-
wortungsbereich im Einklang mit den Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts erfolgt 
und der Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet wird.

(8) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen-
über dem Verantwortlicher im Rahmen seiner Kontrollrechte nach § 7 dieser Verordnung.

§ 6 - Unterauftragsverarbeitung

(1) Als Unterauftragsverarbeitung im Sinne dieser Verordnung sind solche Dienstleistungen zu 
verstehen, die sich unmittelbar auf den Gegenstand der Verarbeitung beziehen. Nicht hierzu 
gehören Nebenleistungen, die der Verarbeiter z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-/
Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsorgung von Datenträ-
gern sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integ-
rität und Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch 
nimmt. Der Verarbeiter ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit der Daten des Verantwortlichen auch bei ausgelagerten Nebenleistungen an-
gemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu 
ergreifen.

(2) Der Verarbeiter legt dem Verantwortlichen zu Beginn der Verarbeitung eine Liste der Un-
terverarbeiter vor und unterrichtet ihn unverzüglich bei etwaigen Änderungen (mindestens 
Textform).

(3) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Verantwortlichen an den Unterverar-
beiter und dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen für 
eine Unterverarbeitung gestattet.

(4) Erbringt der Unterverarbeiter die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/des EWR stellt der 
Verarbeiter die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen sicher. 
Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt werden sollen.

(5) Eine weitere Auslagerung durch den Unterverarbeiter bedarf der ausdrücklichen Zustim-
mung des Verarbeiters (mind. Textform). Sämtliche Regelungen dieser Verordnung sind auch 
dem weiteren Unterverarbeiter aufzuerlegen.

§ 7 - Kontrollrechte des Verantwortlichen

(1) Der Verantwortliche hat das Recht, im Benehmen mit dem Verarbeiter Überprüfungen 
durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat 
das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von 
der Einhaltung dieser Verordnung durch den Verarbeiter zu überzeugen.

(2) Der Verarbeiter stellt sicher, dass sich der Verantwortliche von der Einhaltung der Pflichten 
des Verarbeiters nach § 29 KDG überzeugen kann. Der Verarbeiter verpflichtet sich, dem Ver-
antwortlicher auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die 
Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen. 
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(3) Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur die konkrete Verarbeitung betreffen, kann, 
soweit einschlägig, erfolgen durch 

a) die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DS-GVO;

b) die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-
GVO;

c) aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirt-
schaftsprüfer/Innen, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung, Daten-
schutzauditoren, Qualitätsauditoren);

d) eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach 
BSI-Grundschutz).

§ 8 - Mitteilung bei Verstößen des Verarbeiters

Der Verarbeiter unterstützt den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 26, 33 bis 35 
KDG genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei Datenpan-
nen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen. Hierzu gehören u.a.

a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatori-
sche Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte 
Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken 
berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen ermög-
lichen

b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an den Verantwort-
lichen zu melden

c) die Verpflichtung, dem Verantwortlicher im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber 
dem Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante In-
formationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen

d) die Unterstützung des Verantwortlichen für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung

e) die Unterstützung des Verantwortlichen im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der kirch-
lichen Datenschutzaufsicht

§ 9 - Weisungsbefugnis des Verantwortlichen

(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Verantwortliche unverzüglich (mind. Textform). 

(2) Der Verarbeiter hat den Verantwortlichen unverzüglich zu informieren, wenn er der Mei-
nung ist, eine Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Verarbeiter ist berechtigt, 
die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verant-
wortlichen bestätigt oder geändert wird.

§ 10 - Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten

(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Verantwortlichen nicht erstellt. 
Hiervon ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungs-
gemäßen Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung 
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.

(2) Nach Beendigung der Verarbeitung oder früher nach Aufforderung durch den Verantwort-
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lichen – spätestens mit ersatzlosem Außerkrafttreten dieser Verordnung – hat der Verarbei-
ter sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungs-
ergebnisse sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung stehen, dem 
Verantwortlichen auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu 
vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der Löschung ist auf 
Anforderung vorzulegen.

(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbei-
tung dienen, sind durch den Verarbeiter entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen 
über die Beendigung der Verarbeitung hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung 
bei Beendigung der Verarbeitung dem Verantwortlichen übergeben.

§ 11 - Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Münster, 12. Dezember 2019

Dr. Klaus Winterkamp
Generalvikar

Art. 10 Aufruf zum Afrikatag 2020 
 „Damit sie das Leben haben“

Am Sonntag, 19. Januar 2020 findet in unserer Diözese die Kollekte für Afrika statt. Die weltweite 
Kollekte ist traditionell mit dem Fest der „Erscheinung des Herrn“ verbunden. 

Unter dem Leitwort „Damit sie das Leben haben“ (Joh 10,10) bittet missio um Unterstützung der 
Kirche in Afrika. In diesem Jahr macht die Aktion auf die Arbeit einheimischer Ordensfrauen auf-
merksam. Am Beispiel von Ghana zeigt das Material: Weil die Schwestern den Alltag der Menschen 
teilen, öffnen sich ihnen Türen, die anderen oft verschlossen bleiben. Menschen auszubilden, die 
sich ihr Leben lang in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen, ist eine der wirksamsten Formen der 
Hilfe. Schwesterngemeinschaften, die über keine internationalen Beziehungen verfügen, fällt es 
jedoch oft schwer, die Ausbildung ihres Nachwuchses zu finanzieren. Die Zuwendungen aus der 
Sammlung am Afrikatag helfen ihnen dabei. Die Kollekte trägt so nachhaltig zur Förderung einer 
ganzheitlichen Entwicklung bei. 

Alle Pfarrämter erhalten Anfang Dezember von missio Materialien, die sie bei der Umsetzung der 
Afrikakollekte unterstützen: Aktionsplakat, Spendentüten zum Auslegen oder als Beilage für den 
Pfarrbrief, Bausteine zur Gottesdienstgestaltung mit Predigtvorschlag und weiterführenden Infor-
mationen. Eine Karte für eine Kerzenmeditation kann kostenfrei bei missio bestellt werden. 

Weitere Informationen und alle Materialien finden Sie auf www.missio-hilft.de/afrikatag. 

Gerne können Sie alle Materialien zum Afrikatag direkt bei missio bestellen: 
Tel: 0241 7507-350, Fax: 0241 7507-336 oder per Mail an bestellungen@missio-hilft.de. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  
Silke Schlösser, Telefon: 0241 7507-215 oder schloesser@missio-hilft.de. 
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Art. 11 Vorankündigung: 
 Tag der Seelsorgerinnen und Seelsorger im Bistum Münster

Bischof Dr. Felix Genn lädt ein zu einem Tag der Seelsorgerinnen und Seelsorger am Dienstag, 15. 
September 2020 in die Halle Münsterland. Bei den anstehenden Planungen für das Jahr, bitten wir 
darum, diesen Termin zu berücksichtigen.

Inhaltlich wird es um die Frage „Leitung von Pfarreien und Gemeinde im Kontext lokaler und diö-
zesaner Kirchenentwicklung“ gehen. Eine entsprechende Handreichung wird derzeit im Diözesan-
rat, im Diakonenrat, im Rat der PastoralrefentenInnen und im Priesterrat diskutiert. Neben der 
Vielfalt von Leitungsformen, einem entsprechenden Raum für Experimente, stehen auch Fragen 
zur Unterstützung und Begleitung der Leitungsformate im Raum.

Ein weiterer inhaltlicher Teil wird den Blick auf die sich mit verändernden Rollen-, Berufsbilder und 
Einsatzoptionen lenken. 

Der genaue Inhalt und das Format des Tages wird noch unter Beteilung der Räte erarbeitet und 
sich in der Einladung zu dem Tag wiederfinden.

Wenn es bereits jetzt Anregungen, Hinweise oder Überlegungen zu diesem Tag gibt, besteht für 
alle die Möglichkeit, dies über folgende Mailadresse zu kommunizieren: render@bistum-muens-
ter.de. 

Art. 12 Sitzungstermine diözesaner Gremien 2020

Samstag, 1. Februar 2020 Diakonenrat
Freitag, 7. Februar 2020 Diözesanrat
Samstag, 15. Februar 2020 Kirchensteuerrat
Montag, 17. Februar und 
Dienstag, 18. Februar 2020 Gemeinsame Konferenz aller Räte

Dienstag, 17. März 2020 Pfarrerkonferenz

Mittwoch, 22. April 2020 Konferenz der Verbandsvorsitzenden und  
Leiter der Zentralrendanturen

Freitag, 15. Mai 2020 Diözesanrat
Samstag, 16. Mai 2020 Kirchensteuerrat
Montag, 31. August und 
Dienstag, 1. September 2020 Gemeinsame Konferenz aller Räte

Samstag, 5. September 2020 Kirchensteuerrat
Freitag, 18. September 2020 Gemeinsame Sitzung Diözesanrat und Kirchensteuerrat
Samstag, 19. September 2020 Kirchensteuerrat
Dienstag, 29. September 2020 Pfarrerkonferenz

Mittwoch, 7. Oktober 2020 Konferenz der Verbandsvorsitzenden und 
Leiter der Zentralrendanturen

Samstag, 24. Oktober 2020 Diakonenrat
Dienstag, 17. November 2020 Priesterrat
Samstag, 21. November 2020 Kirchensteuerrat
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Freitag, 27. November 2020 Diözesanrat
Montag, 30. November 2020 Rat der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten

Art. 13 Öffentliche Ladung

In der Münsterischen Ehesache Mühr – van Rooyen, 

G.-Nr.: 66/19, 

ist der Aufenthaltsort der nichtklagenden Partei

Frau Joanie Mühr, geb. van Rooyen (*15.03.1986 in Durban, Südafrika),

zuletzt wohnhaft in Südafrika

unbekannt.

Die nichtklagende Partei wird aufgefordert, sich bis zum 31.01.2020 beim Bischöflichen Offizialat, 
Horsteberg 11, 48143 Münster, in den Dienststunden persönlich einzufinden und zur Klage Stel-
lung zu nehmen.

Es steht ihr auch frei, sich schriftlich unter Angabe der Ehesache und der Geschäftsnummer per-
sönlich oder durch einen beim Gericht zugelassenen Anwalt an das Gericht zu wenden.

Nach Ablauf der Frist wird die nichtklagende Partei gemäß can. 1592 § 1 CIC für prozessabwesend 
erklärt und das Verfahren ohne ihre Beteiligung durchgeführt.

Alle Personen, denen der gegenwärtige Aufenthaltsort der nichtklagenden Partei bekannt ist, 
werden aufgefordert, diesen dem Gericht zur Kenntnis zu bringen.

Münster, 26.11.2019

gez. Erdbürger, Vizeoffizial 
gez. Post, Notarin

Art. 14 Vorbereitung Erwachsener auf die Taufe 
 Die Feier der Zulassung 2020

In vielen Pfarreien des Bistums werden in der Osternacht Erwachsene getauft. Die Aufnahme in 
den Katechumenat (in der Pfarrei) und die Feier der Zulassung (durch den Bischof im Dom) bilden 
wichtige Stationen auf dem Vorbereitungsweg.

Die Zulassungsfeier 2020 für erwachsene Taufbewerber mit Bischof Felix findet am 1. Fastensonn-
tag, 1. März 2020, um 14.45 Uhr im St. Paulus-Dom statt.

Im Anschluss daran besteht beim Empfang im Priesterseminar Borromaeum, Domplatz 8, die Ge-
legenheit zur Begegnung der zugelassenen Taufbewerber, ihrer Paten, Seelsorger und den Vertre-
tern der Heimatgemeinden.

Inhaltliche Fragen bzgl. der Erwachsenentaufen richten Sie bitte an  
Frau Dr. Annette Höing, Tel.: 0251/495 556. 

Bei Fragen hinsichtlich der Zulassungsfeier wenden Sie sich bitte an  
Herrn Dompropst Kurt Schulte, Tel.: 0251/495 6037.
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Anmeldungen zur Zulassungsfeier richten Sie bitte an die Abteilung 130 – Kirchenrecht,  
Frau Martina Westerkamp, Tel.: 0251/495 17303, E-Mail: westerkamp@bistum-muenster.de.

Art. 15 Wechsel im Diakonenrat

Diakon Bruder Gereon Henkhues, Vreden St. Georg, hat aufgrund seiner bevorstehenden Emeri-
tierung sein Mandat im Diakonenrat niedergelegt. Der Wahlordnung entsprechend wurde Diakon 
Christoph Hesse, Südlohn, zum Sprecher der Diakone im Kreisdekanat Borken gewählt. In dieser 
Funktion rückt er in den Diakonenrat nach.

Art. 16  Veröffentlichung freier Stellen für Pfarrer und 
 Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten

Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind in der Hauptabteilung 500, Seelsorge-Pastoral 
zu erhalten. Die Veröffentlichungen erscheinen ebenfalls im Internet unter www.bistum-muens-
ter.de/Stellenbekanntgabe. Hier finden Sie auch einen Rückmeldebogen, über den Sie Ihr Interes-
se bekunden können. 

Weitere Auskünfte erteilen je nach Angabe:

• Karl Render: Tel. 0251 495-1304, E-Mail: render@bistum-muenster.de

• Offizialatsrat Msgr. Bernd Winter: Tel. 04441 872-511, E-Mail: bernd.winter@bmo-vechta.de

Folgende Stellen sind zu besetzen:

Stellen für Pfarrer

Kreisdekanat Kleve
Dekanat Kleve Kleve St. Willibrord Karl Render

Stellen für Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten

Kreisdekanat Kleve
Dekanat Kleve Koordination Notfallseelsorge Karl Render

Kreisdekanat Recklinghausen

Dekanat Recklinghausen

Waltrop St. Peter
• Krankenhaus St. Laurenti-

us Stift inkl. Altenheim St. 
Peter

Karl Render

Kreisdekanat Wesel

Dekanat Wesel • Koordination Notfallseel-
sorge Karl Render
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Art. 17 Personalveränderungen

A h l e r s,   Yvonne, Pastoralreferentin, weiterhin für die Amtszeit von drei Jahren Geistliche Leite-
rin der Katholischen Jugend Oldenburg (KJP).

E r n s t i n g,   Ludger, Rektor der Gastkirche St. Fabian und Sebastian, zum 15. Januar 2020 zusätz-
lich zum Bischöflichen Beauftragten ernannt.

H a g e m a n n,   Jörg, zusätzlich zu seinen Aufgaben als Pfarrer in Münster St. Nikolaus und Stadt-
dechant des Stadtdekanates Münster zum Dechanten für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. 
Dezember 2025 ernannt.

H a m e r s,   Dr. Antonius, Leiter des Katholischen Büros in Düsseldorf, zum 26. Januar 2020 Dom-
kapitular am Hohen Dom zu Münster. 

H ö l s c h e i d t,   Maria, Pastoralreferentin, zum 15. Januar 2020 zusätzlich zur Bischöflichen Be-
auftragten im Dekanat Recklinghausen ernannt.

M e s s i n g,   Ulrich, zusätzlich zu seinen Aufgaben als Pfarrer in Münster St. Marien und St. Josef 
und Pfarrverwalter in Münster (Coerde) St. Franziskus zum Definitor für die Zeit vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2025 ernannt.

R e i c h,   Pia-Katharina, Pastoralreferentin, seit dem 14. November 2019 in der Kirchengemeinde 
Münster (Handorf) St. Petronilla.

R e i d e g e l d,   Dr. Jochen, als Verwalter der 8. Vikarie an der Domkirche Münster sowie als stellv. 
Generalvikar u. als Leiter der HA 100 – Zentrale Aufgaben im Bischöflichen Generalvikariat ent-
pflichtet. Zum 26. Januar 2020 mit der Pfarrstelle Steinfurt St. Nikomedes sowie als Kreisdechant 
für das Kreisdekanat Steinfurt ernannt.

U k a,   Marjan, zum 1. Dezember 2019 zum Seelsorger für die Gläubigen der albanischen Sprache 
im Bistum Münster mit dem Titel Pfarrer ernannt.

V a n  E n d e r n,   Walter, Diakon i. H., zum 1. Januar 2020 in der Kirchengemeinde Geldern St. 
Maria Magdalena mit dem Schwerpunkt in der Altenpastoral.

W e l b e r s,   Judith, Krankenhausseelsorgerin, seit dem 6. März 2019 im St. Antonius-Hospital g 
GmbH (80 %) und als Supervisorin im Bistum Münster (20 %).

Es wurde emeritiert:

A e r t k e r,   Franz, Prälat, zum 1. Januar 2020 emeritiert.

H e n n e s,   Berthold, Pastor m. d. T. Pfarrer in Alpen St. Ulrich, zum 15. Dezember 2020 emeritiert.

Es trat in den Ruhestand:

F e l d m a n n,   Wolfgang, Pastoralreferent in der Kirchengemeinde Kleve (Materborn) Zur Heiligen 
Familie, zum 1. Januar 2020 im Ruhestand. 

G r o o t h u i s,   Rainer, Pastor m. d. T. Pfarrer in Oldenburg St. Willehad zum 30. November 2019 
in den Ruhestand versetzt.

H e i t m a n n,   Franz, Pfarrer em. in Münster St. Lamberti zum 6. Dezember 2019 in den Ruhe-
stand versetzt. 

H ü l s,   Günther, Pastor m. d. T. Pfarrer zum 3. Dezember 2019 in den Ruhestand versetzt.
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S t r u c k a m p,   Ingo, Pastor m. d. T. Pfarrer zum 1. Dezember 2019 in den Ruhestand versetzt. 

T ü s h a u s,   Markus, Pastor m. d. T. Pfarrer zum 1. Dezember 2019 in den Ruhestand versetzt.

Tätigkeit im Bistum Münster beendet: 

P a n d u r,   Sr. Stephanie, Mitarbeiterin im pastoralen Dienst in der Kirchengemeinde Münster 
Liebfrauen-Überwasser, zum 1. Dezember 2019 aus dem pastoralen Dienst des Bistums Münster 
ausgeschieden.

R i n d,   Christina, Pastoralreferentin in der Kirchengemeinde Voerde St. Peter u. Paul, scheidet 
zum 1. Januar 2020 aus dem pastoralen Dienst des Bistums Münster aus.

V a r g h e s e,   Shijo Konuran, mit Ablauf des 30. November 2019 von seinen Aufgaben als Pastor 
m. d. T. Pfarrer in Emsdetten St. Pankratius entpflichtet. Er hat seinen Dienst im Bistum Münster 
beendet.

W i n n e m ö l l e r,   Sr. Maristella, Pastoralreferentin in der Kirchengemeinde Oelde St. Johannes 
mit dem Schwerpunkt in der Seniorenseelsorge, scheidet zum 1. Januar 2020 aus dem pastoralen 
Dienst des Bistums Münster aus.

W i l l m e r,   Klaus, ständiger Diakon i. H. im UKM Münster  (Münster Maria Heil der Kranken), 
scheidet zum 1. Januar 2020 aus dem pastoralen Dienst des Bistums Münster aus. 

AZ: HA 500                   01.01.2020

Art. 18 Unsere Toten

D o r t h,   Walter, geboren am 26. Februar 1933 in Recklinghausen, zum Priester geweiht am 2. 
Februar 1960 in Münster. Nach seiner Priesterweihe war er zunächst als Vertretung in Greven (Re-
ckenfeld) St. Franziskus von Assisi tätig. Im selben Jahr wurde er Kaplan in Steinfurt (Borghorst) St. 
Marien. Im Jahr 1964 wurde er Kaplan in Münster Heilig Geist. Die Aufgabe als Pfarrer in Duisburg 
(Rheinhausen) St. Barbara wurde ihm 1970 übertragen. 1994 wurde er zum Vicarius Cooperator 
m. d. T. Pfarrer in Sassenberg St. Johannes Evangelist ernannt. Nach der Ernennung zum Pfarrer 
emeritus im Jahr 1998 lebte er weiterhin in Sassenberg und war dort im Rahmen seiner gesund-
heitlichen Möglichkeiten als Seelsorger tätig. Er starb am 23. November 2019 im Alter von 86 
Jahren in Sassenberg.

K i p p e r t,   Hermann, geboren am 19. August 1928 in Weseke, zum Priester geweiht am 2. 
Februar 1963 in Münster. Nach seiner Priesterweihe war er zunächst als Kaplan in Senden (Ott-
marsbocholt) St. Urban tätig. Im Jahr 1966 wurde er Kaplan in Rheine St. Dionysius. Die Ernennung 
zum Pfarrer in Ibbenbüren (Püsselbüren) Herz Jesu und Rektoratsverwalter in Hörstel (Graven-
horst) St. Bernhard erfolgte im Jahr 1972. Seit 1992 war er als Vicarius Cooperator m. d. T. Pfarrer 
in Borken (Weseke) St. Ludgerus tätig. Nach der Ernennung zum Pfarrer emeritus im Jahr 1999 
lebte er weiterhin in Borken (Weseke) und war dort im Rahmen seiner gesundheitlichen Möglich-
keiten als Seelsorger tätig. Er starb am 19. November 2019 im Alter von 91 Jahren in Borken.
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T a b e l i n g,   Karl-Heinz, geboren am 7. Mai 1972 in Vechta, zum Priester geweiht am 4. De-
zember 1971 in Münster. Seine erste Kaplanstelle führte ihn 1972 in die Pfarrei St. Katharina von 
Siena in Lindern im Oldenburger Land. Zwei Jahre später wechselte er als Kaplan nach Brake St. 
Marien in der südlichen Wesermarsch. Nach seiner dreijährigen Kaplanszeit dort zog es ihn in die 
Mission.  Ab 1977 war er freigestellt für den Dienst in Übersee. Zunächst war er tätig in Cardonal 
im Bistum Tula, einem Partnerbistum des Bistums Münster in Mexiko. Zwei Jahre später, 1979, 
half er kurze Zeit mit in der Seelsorge in Medellin in Kolumbien, um noch im selben Jahr nach 
Venezuela zu wechseln, wo er in Puerto Ordaz tätig wurde. 1981 schließlich ging er nach Brasilien 
und übernahm in Carapicuiba die Verantwortung für eine Pfarrei mit vierzig Ortschaften und war 
dort bis 1988 tätig. 1988 kehrte er nach Deutschland zurück. Zunächst lebte er für drei Monate 
in der Priesterschule „Vinea Mea“ der Fokolare in Loppiano bei Florenz mit und wurde dann zum 
Pfarrer in der Pfarrei Heilig Geist in Oldenburg-Osternburg ernannt. 15 Jahre hat er sich dort der 
Seelsorge gewidmet, die Menschen begleitet und die Pfarrei geleitet. Aus gesundheitlichen Grün-
den musste er 2003 sein Amt als Pfarrer aufgeben und ließ sich als Emeritus in Dinklage nieder. Er 
starb am 6. Dezember 2019 im Alter von 75 Jahren in Dinklage.

W ü b b e k e,   Bernd, geboren am 16. Januar 1959 in Dortmund, zum Priester geweiht am 26. Mai 
1985 in Münster. Nach seiner Priesterweihe war er zunächst als Aushilfe in Hopsten (Halverde) St. 
Peter und Paul und im Mathias-Spital in Rheine tätig. Zum Kaplan in Gescher St. Mariä wurde er 
1985 ernannt. Im Jahr 1988 wurde er Vikar in Waltrop St. Peter. Zwei Jahre darauf wurde er Mili-
tärpfarrer für den Seelsorgebezirk Dülmen. Militärpfarrer für den Seelsorgebezirk Münster wurde 
er im Jahr 1996. Ein Jahr darauf erfolgte die Ernennung zum Militärdekan. Im Jahr 2000 wurde er 
Pfarrer in Westerkappeln St. Margaretha. 2002 erhielt er die Ernennung zum Landesdekan für die 
katholische Polizei- und Zollseelsorge in Niedersachsen und zum Diözesanbeauftragten für die Po-
lizeiseelsorge des Bistums Hildesheim. Landesfeuerwehrdekan für das Land Niedersachsen wurde 
er im Jahr 2005. Ebenso erhielt er die Bestellung zum Fachberater Seelsorge des Landesfeuer-
wehrverbandes Niedersachsen e. V. Zusätzlich wurde er 2007 Subsidiar in Hannover St. Heinrich. 
2009 wurde er erneut zum Fachberater Seelsorge des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen 
e. V. bestellt. Entpflichtet wurde er von diesen Aufgaben zu Oktober 2018. Er starb am 5. Dezem-
ber 2019 im Alter von 60 Jahren in Hannover.

AZ: HA 500                   01.01.2020
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Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflich Münsterschen Offizialates  
in Vechta

Art. 19 Satzung des Kirchensteuerrates der Römisch-Katholischen Kirche  
 im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster (Offizialatsbezirk Oldenburg)

Beschlussfassung

Die Satzung des Kirchensteuerrates der Römisch-Katholischen Kirche im Oldenburgischen Teil der 
Diözese Münster (Offizialatsbezirk Oldenburg) wird mit Wirkung zum 26.11.2019 in den §§ 1 (1) 
c), e), 4 d), 5 (2) und 7 (2) wie folgt geändert:

§ 1:

(1)

c) die Leiter der Abteilungen Verwaltung und Seelsorge des Bischöflich Münsterschen Of-
fizialates,

...

e) bis zu vier weitere Mitglieder, die vom Bischöflichen Offizial zu berufen sind, 

§ 4:

d) über Anträge auf Erlass und Stundung der Diözesan-Kirchensteuer zu entscheiden. Diese 
Aufgabe kann der Kirchensteuerrat einem Ausschuss übertragen, dem der Leiter der Ab-
teilung Verwaltung und das unter § 1 Abs. 1 d) bezeichnete Mitglied angehören müssen.

§ 5:

(2) Zu den Sitzungen sind sämtliche Mitglieder in Textform (Brief, Fax, E-Mail) unter Angabe der 
Tagesordnung - spätestens acht Tage vor der Sitzung - einzuladen. Maßgebend für die Recht-
zeitigkeit der Einladung ist der Tag ihrer Absendung. In Eilfällen kann die Einberufungsfrist bis 
auf drei Tage verkürzt werden.

§ 7:

(2) Die Mitglieder nach § 1 Abs. 1 a) bis d) nehmen an der Beschlussfassung nicht teil. 

L.S.

† Wilfried Theising
Bischöflicher Offizial und Weihbischof
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Art. 20 Neufassung der Satzung zum 01.01.2020 
 Stiftung St. Antonius-Stift Emstek

Präambel

Die Stiftung St. Antonius-Stift zu Emstek wurde am 30.09.1947 durch den damaligen Pfarrer Herrn 
Theodor Hörstmann als katholische milde Stiftung errichtet. Zweck der Stiftung war die Errichtung 
eines katholischen Krankenhauses in Emstek. 

Durch Beschluss des Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg  vom 
26.02.1948 wurde die Stiftungserrichtung gemäß § 80 BGB genehmigt.

§ 1 - Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr der Stiftung

(1) Die Stiftung führt den Namen
St. Antonius - Stift

(2) Sie ist eine kirchliche Stiftung des bürgerlichen Rechts.

(3) Der Sitz der Stiftung ist Emstek 

(4) Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

§ 2- Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung  des öffentlichen Gesundheitswesens und die Förde-
rung kirchlicher Zwecke. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für 
die Förderung dieser Zwecke durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder durch 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, insbesondere durch die Firmen Seniorenzentrum 
Haus St. Margaretha gemeinnützige GmbH und die SST Sozialstation Emstek/Cappeln gemein-
nützige GmbH.

Daneben kann die Stiftung ihren Förderzweck auch unmittelbar selbst verwirklichen durch die 
Unterhaltung einer Kapelle sowie die Abhaltung von Gottesdiensten.

Die Mittelbeschaffung bzw. die Förderung erfolgt insbesondere durch Spendensammlungen, 
aus Schenkungen, Vermächtnissen und sonstigen Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen 
des Stiftungsvermögens. 

(3) Die Stiftung kann ferner unter Beachtung der Vorschriften der Abgabenordnung für steu-
erbegünstigte Körperschaften alle Geschäfte eingehen und Maßnahmen durchführen, die der 
Erreichung oder Förderung des Stiftungszwecks dienen. 

Insbesondere darf sie im Rahmen dieser Zwecke auch Gesellschaften und weitere Einrichtun-
gen gründen, betreiben oder sich an ihnen beteiligen.

(4) Die Stiftung soll Mitglied des Landes-Caritasverbandes für Oldenburg e. V. sein.

(5) Die Stiftung wendet die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar-
beitsverhältnisse in der jeweiligen gültigen Fassung an.

§ 3 - Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchli-
che Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist 
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selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Mit-
glieder der Stiftungsorgane erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. Die Stifter 
und ihre Erben erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 - Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus € 600.000,00 und ist gebunden in Grundstücken in Em-
stek.

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand dauerhaft und ungeschmälert zu erhalten.

Das Stiftungsvermögen ist von anderem Vermögen getrennt zu halten.

(3) Vermögensumschichtungen sind nach den Regeln ordentlicher Wirtschaftsführung zulässig, 
wenn sie der Dauernden und Nachhaltigen Verwirklichung des Stiftungszwecks dienen.

(4) Zustiftungen sind möglich.

(5) Freie Rücklagen dürfen im Rahmen der steuerlichen Vorschriften gebildet werden.

§ 5 - Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus Zuwen-
dungen.

(2) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Stiftungsmitteln besteht nicht.

(3) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden 
Zuwendungen (Spenden) sind zur Erfüllung des Stiftungszwecks zeitnah zu verwenden.

§ 6 - Organ der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind:

• der Stiftungsvorstand,

• der Stiftungsrat.

(2) Die Mitgliedschaft in einem dieser Stiftungsorgane schließt die Mitgliedschaft in dem ande-
ren Stiftungsorgan aus.

(3) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes und die Mitglieder des Stiftungsrates sollen der 
katholischen Kirche angehören.

Ein Mitglied, das nicht der katholischen Kirche angehört, muss einer Kirche angehören, die 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen e. V. ist.

(4) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes sind in der Regel hauptberuflich tätig.

Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich tätig. Sie können den Ersatz angemessener, 
bei Wahrnehmung ihres Amtes entstandener Auslagen beanspruchen. 

Darüber hinaus können die Mitglieder im Rahmen der gesetzlichen Ehrenamtspauschale (§3 
Nr. 26a EStG) oder einer entsprechenden Nachfolgeregelung eine angemessene pauschale Ver-
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gütung für den Arbeits- und Zeitaufwand (Tätigkeitsvergütung) erhalten.

(5) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes und die Mitglieder des Stiftungsrates sind verpflich-
tet, über Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach vertraulich oder als solche ausdrücklich be-
zeichnet worden sind, dauernd, auch nach Ausscheiden aus dem Amt, Verschwiegenheit zu 
bewahren.

§ 7 - Stiftungsvorstand

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus bis zu drei Mitgliedern.

Ihre Amtszeit soll in der Regel befristet sein.

(2) Die Mitglieder des Stiftungsvorstands werden vom Stiftungsrat berufen. Sie bedürfen der 
Bestätigung des Bischöflich Münsterschen Offizialates.

Wiederberufung ist zulässig. 

Der Stiftungsvorstand hat im Rahmen der Stiftungsgesetze und dieser Satzung den Willen des 
Stifters und den Stiftungszweck so wirksam wie möglich zu erfüllen.

(3) Der Stiftungsvorstand führt die Geschäfte der Stiftung und leitet die Einrichtungen. Er ver-
waltet die Stiftung und das Stiftungsvermögen in eigener Verantwortung.

Die Aufgaben des Stiftungsvorstandes sind insbesondere die:

1. gewissenhafte, sparsame und auf Mehrung gerichtete Verwaltung des Stiftungsvermögens 
und der sonstigen Mittel,

2. Führung von Büchern nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, und die Auf-
stellung des Jahresabschlusses,

3. jährliche Aufstellung eines Berichtes zur wirtschaftlichen Lage und über die Arbeit der Stif-
tung an den Stiftungsrat,

4. Vorbereitungen der Sitzungen des Stiftungsrates,

5. Ausführung der Beschlüsse des Stiftungsrates,

6. Öffentlichkeitsarbeit.

(4) Der Stiftungsvorstand ist zugleich Dienstvorgesetzter aller angestellten Mitarbeiter und 
nimmt ihnen gegenüber die Rechte und Pflichten eines Arbeitgebers wahr. 

(5) Die besonderen Aufgaben des Stiftungsvorstandes und die genaue Aufgabenverteilung zwi-
schen den Vorstandsmitgliedern können im Rahmen einer Geschäftsordnung für den Stiftungs-
vorstand geregelt werden.

§ 8 - Vertretung der Stiftung

(1) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich gemäß §§ 86 
i.V.m. 26 BGB. 

(2) Sofern zwei Vorstandsmitglieder berufen sind, wird die Stiftung jeweils durch beide Vor-
standsmitglieder gemeinsam vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann auf Beschluss des Stif-
tungsrates auch Alleinvertretungsmacht erteilt werden.

(3) Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, ist er stets allein vertretungsberechtigt.

(4) Jedes Mitglied des Stiftungsvorstandes kann durch Beschluss des Stiftungsrates von den Be-
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schränkungen des § 181 BGB für ein konkretes Rechtsgeschäft oder partiell für Rechtsgeschäfte 
mit anderen gemeinnützigen Körperschaften befreit werden.

§ 9 - Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht aus bis zu 7 sachkundigen Personen.

Ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre.

(2) Die Mitglieder des ersten Stiftungsrates sind die Mitglieder des amtierenden Kuratoriums. 
Die Amtszeit des ersten Stiftungsrates läuft bis zum 12.09.2020. 

Danach werden seine Mitglieder vom Bischöflich Münsterschen Offizialat auf Vorschlag des 
Vorsitzenden des Stiftungsrates nach Beratung im Stiftungsrat berufen. Wiederberufung ist zu-
lässig.

(3) Der Vorsitzende des Stiftungsrates soll der jeweilige Pfarrer der Kath. Kirchengemeinde St. 
Margaretha in Emstek sein. Der Pfarrer ist berechtigt, nicht nur den Vorsitz, sondern auch die 
Mitgliedschaft im Stiftungsrat auf eine andere Person katholischen Bekenntnisses zu übertra-
gen. Die Übertragung bedarf in jedem Fall der Genehmigung des Bischöflich Münsterschen 
Offizialates.

Überträgt der Pfarrer nur den Vorsitz im Stiftungsrat, bleibt er einfaches Mitglied des Stiftungs-
rates.

Bei der Besetzung des Stiftungsrates ist darauf zu achten, dass in jedem Fall ein Priester Mit-
glied des Stiftungsrates ist. Grundsätzlich darf in pastoralen und ethischen Fragen nicht gegen 
den Willen des Priesters entschieden werden.

Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrates.

(4) Ist nach Ablauf der Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsrates eine Berufung neuer Stif-
tungsratsmitglieder noch nicht erfolgt, so bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt bis zur Be-
rufung der neuen Mitglieder des Stiftungsrates.

(5) Die Mitglieder des Stiftungsrates können vom Bischöflich Münsterschen Offizialat jederzeit 
aus wichtigem Grund abberufen werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in einer gro-
ben Pflichtverletzung des Stiftungsratsmitgliedes oder darin, dass ein Mitglied des Stiftungsra-
tes zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung nicht mehr in der Lage ist. Das betreffende Mit-
glied des Stiftungsrates soll vorher angehört werden.

§ 10 - Rechte und Pflichten des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat berät, unterstützt und überwacht den Stiftungsvorstand bei seiner Arbeit 
im Rahmen der Satzung, um den Willen des Stifters so wirksam wie möglich zu erfüllen. Der 
Stiftungsrat ist zuständig für Grundsatzentscheidungen und für alle ihm durch diese Satzung 
zugewiesenen Aufgaben.

(2) Der Stiftungsrat beteiligt sich nicht am operativen Geschäft und greift nicht unmittelbar in 
die Führung der laufenden Geschäfte ein. Seine Aufgaben sind insbesondere:

a) Feststellung des Jahresabschlusses,

b) Beschlussfassung über die Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens und der 
sonstigen Einkünfte der Stiftung auf Vorschlag des Stiftungsvorstandes,

c) Wahl und Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
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schaft als Abschlussprüfer,

d) Feststellung des zu Beginn des Wirtschaftsjahres aufgestellten Wirtschafts-, Investitions- 
und Stellenplanes,

e) Berufung und Abberufung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes sowie Abschluss, Än-
derung und Kündigung ihrer Dienstverträge oder besonderer Vereinbarungen,

f) Geltendmachung von Ersatzansprüchen, die der Stiftung gegen Mitglieder des Stiftungs-
vorstandes zustehen,

g) Entlastung des Stiftungsvorstandes,

h) Verabschiedung und Änderung einer Geschäftsordnung für den Stiftungsvorstand,

i) Vornahme von Änderungen der Satzung,

j) Die Beschlussfassung über die Auflösung, die Zusammenlegung oder Zulegung der Stif-
tung mit einer anderen steuerbegünstigten Stiftung gemäß der nachfolgenden Vorschrif-
ten.

(3) Der Stiftungsrat berät und beschließt ferner vom Stiftungsvorstand vorgelegte Fragen und 
Angelegenheiten. Das Nähere kann in einer Geschäftsordnung für den Stiftungsvorstand gere-
gelt werden.

(4) Bei Abschluss von Anstellungsverträgen mit Mitgliedern des Stiftungsvorstandes gemäß 
Abs. (2) e) sowie bei Geltendmachung von Ersatzansprüchen nach Abs. (2) f) und bei der Be-
auftragung des Abschlussprüfers nach Abs. (2) c) wird die Stiftung durch den Vorsitzenden des 
Stiftungsrates – im Verhinderungsfall durch seinen Stellvertreter – vertreten.

(5) Der Einwilligung des Stiftungsrates bedürfen insbesondere folgende Rechtsgeschäfte des 
Stiftungsvorstandes:

a) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rech-
ten,

b) Gründung und Auflösung von Gesellschaften sowie Erwerb und Veräußerung von Betei-
ligungen daran,

c) Gründung und Übernahme neuer sowie Schließung, Umstrukturierung oder Auflösung 
bestehender Einrichtungen der Stiftung,

d) Aufnahme und Gewährung von Darlehen ab einer in der Geschäftsordnung für den Stif-
tungsvorstand festzulegenden Höhe, soweit diese nicht bereits im Wirtschaftsplan enthal-
ten sind, sowie Abgabe von Garantieerklärungen und Übernahme von Fremdverpflichtun-
gen,

e) Baumaßnahmen und Investitionen ab einer in der Geschäftsordnung für den Stiftungs-
vorstand festzulegenden Höhe, soweit diese nicht bereits im Wirtschaftsplan nebst Inves-
titions- und Stellenplan enthalten sind,

f) Abschluss, Änderung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverträgen mit Mitarbei-
tern in leitender Stellung, insbesondere leitenden Ärzten, Verwaltungs-, Heim- und Pfle-
gedienstleitern,

g) sonstige nach der Geschäftsordnung für den Stiftungsvorstand zustimmungspflichtigen 
Rechtsgeschäften.

(6) Der Vorsitzende des Stiftungsrates oder ein vom Stiftungsrat beauftragtes Mitglied kann 
sich jederzeit vom Stiftungsvorstand über alle Angelegenheiten der Stiftung unterrichten las-
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sen. Dies kann auch durch Einsichtnahme in die Bücher und Prüfung der Kassenführung – ggfs. 
auch durch Sachverständige, die einer beruflichen Schweigepflicht unterliegen – geschehen. 
Anschließend ist der Stiftungsrat darüber zu informieren.

§ 11 - Beschlussfassung des Stiftungsrates

(1) Zu den Sitzungen des Stiftungsrates lädt der Vorsitzende oder im Falle der Verhinderung der 
Stellvertreter mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung 
schriftlich ein.

Bei eilbedürftigen Entscheidungen kann auf die Einhaltung der Ladungsfrist verzichtet werden, 
wenn kein Mitglied des Stiftungsrates dem widerspricht.

(2) Der Stiftungsrat tagt nach Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich.

Der Stiftungsrat muss ferner unverzüglich einberufen werden, wenn es von mehr als der Hälfte 
seiner Mitglieder unter Angabe des zu beratenden Gegenstandes schriftlich bei dem Vorsitzen-
den des Stiftungsrates beantragt wird. 

(3) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende des Stiftungsrates oder sein Stellvertre-
ter, anwesend sind.

(4) Ist der Stiftungsrat nicht beschlussfähig im Sinne von Abs. (3) so hat der Vorsitzende des 
Stiftungsrates – im Verhinderungsfall sein Stellvertreter – unverzüglich eine neue Sitzung mit 
derselben Tagesordnung und einer Ladungsfrist von 10 Tagen auf einen Zeitpunkt einzuberu-
fen, der längstens vier Wochen später liegen darf.

(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der Anwesenden gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet der Vorsitzende des Stiftungsrates.

(6) Beschlüsse, die weder eine der genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte der Satzung bzw. 
der Genehmigungsvorbehalte nach der kirchlichen Stiftungsordnung noch eine Änderung der 
Satzung oder die Auflösung der Stiftung betreffen, können im schriftlichen bzw. fernmündlichen 
Verfahren, per Telefax oder auch auf sonstigem Wege elektronischer Kommunikation (z. B. per 
E-Mail) gefasst werden, wenn alle Mitglieder des Stiftungsrates diesem Verfahren zustimmen.

(7) Über die Sitzungen des Stiftungsrates sind Ergebnisprotokolle anzufertigen. Sie sind vom 
Vorsitzenden oder im Falle der Verhinderung vom Stellvertreter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen und allen Mitgliedern des Stiftungsrates nach der Sitzung in Kopie zuzuleiten.

(8) An den Sitzungen nehmen die Mitglieder des Stiftungsvorstandes ohne Stimmrecht teil, 
sofern der Stiftungsrat im Einzelfall deren Teilnahme nicht ausschließt.

§ 12 - Satzungsänderungen

(1) Wird die Erfüllung des Stiftungszweckes unmöglich oder scheint sie angesichts wesentlicher 
Veränderungen der Verhältnisse nicht mehr als sinnvoll, so kann der Stiftungsrat mit Beschluss 
einer 3/4-Mehrheit seiner Mitglieder die Änderung des Stiftungszweckes, die Zusammenle-
gung oder Zulegung zu einer anderen steuer-begünstigten Stiftung oder die Aufhebung der 
Stiftung beschließen.

(2) Wird der Stiftungszweck geändert, so muss er gemeinnützig sein und auf dem Gebiet der 
in § 2 dieser Satzung genannten Zwecke liegen. Vor einer entsprechenden Beschlussfassung ist 
eine Auskunft des Finanzamtes einzuholen.
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(3) Sonstige Satzungsänderungen werden vom Stiftungsrat mit einfacher Mehrheit beschlos-
sen.

§ 13 - Vermögensverfall

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
verbleibende Vermögen nach Maßgabe der Beschlussfassung des Stiftungsrates an die Katholi-
sche Kirchengemeinde St. Margaretha in Emstek,  welche es ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 14 - Stiftungsaufsichtsbehörde

(1) Die Stiftung unterliegt als kirchliche Stiftung i.S. des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes 
und der kirchlichen Bestimmungen zu § 20 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes der Auf-
sicht des Bischöflich Münsterschen Offizialates in Vechta.

(2) Demnach sind die Kirchlichen Bestimmungen zu § 20 des Nds. Stiftungsgesetzes (Kirchliche 
Stiftungsordnung für den Oldenburgischen Teil der Diözese Münster – KiStiftO) anzuwenden, 
insbesondere die darin vorgesehenen Genehmigungsvorbehalte.

(3) Insbesondere bedürfen Beschlüsse des Stiftungsrates über die Änderung der Stiftungssat-
zung, der Auflösung, der Zusammenlegung und der Zulegung der Stiftung der kirchenoberli-
chen Genehmigung.

§ 15 - Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

49685 Emstek, den 15.11.2019

Pastor Ludger Jonas, Vorsitzender

Bernd Kalvelage, Kuratoriumsmitglied

Heinz Prenger, Kuratoriumsmitglied

Maria Knagge, stellv. Vorsitzende

Franz Josef Holzenkamp, Kuratoriumsmitglied

Die obige Neufassung der Stiftung St. Antonius-Stift zu Emstek wird kirchenoberlich genehmigt. 

49377 Vechta, den 27.11.2019

L.S.

† Wilfried Theising
Bischöflicher Offizial und Weihbischof
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